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A SATZUNG NACH BAUGB

1 Praambel

Nach §§ 10 und 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 4 Gemeindeordnung fiir Baden-Wirttem-
berg (GemO) in der jeweils giiltigen Fassung, hat der Gemeinderat der Stadt Ochsenhausen die 5. An-
derung des Bebauungsplanes , Ochsenhausen Siid“ in 6ffentlicher Sitzungam __._ . als Satzung

beschlossen.

Der Bebauungsplan wird gemal® § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB in einem beschleunigten Verfahren aufge-

stellt. Von der Umweltprifung gemaR § 2 Abs. 4 BauGB wird abgesehen. Weiterhin wird von der An-
gabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfiigbar sind so-
wie von der zusammenfasssenden Erkldarung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen. Ferner wird gemaf}

§ 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB auf die friihzeitige Unterrichtung und Erérterung nach § 3 Abs. 1 und

§ 4 Abs. 1 BauGB verzichtet. Der Flachennutzungsplan wird im Wege einer Berichtigung angepasst.

Raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich der 5. Anderung des Bebauungsplanes ,Ochsenhausen Siid“ ergibt
sich aus dessen zeichnerischem Teil. Er umfasst die Flurgrundstiicke Fl. Nr. 455/2, 456/1, 456/2,
456/3, 456/4, 456/5, 465, 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 465/5, 465/7 und 465/8 der Gemarkung Och-
senhausen und hat eine GrofSe von ca. 1,07 ha.

Bestandteile der Satzung

Bestandteil der Satzung ist der Bebauungsplan (mit ortlichen Bauvorschriften) mit dem zeichneri-
schen und textlichen Teil vom .

Beigefligt ist die Begrindung mit Stand vom __ .

Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 257) gedndert wor-
den ist.

- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S.
3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) geédndert
worden ist.

- Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die zuletzt durch Artikel 3
des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802) gedndert worden ist.

- Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 des Ge-
setzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323) geandert worden ist.
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- Gesetz des Landes Baden-Wirttemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft (Na-
turschutzgesetz - NatSchG) vom 23. Juni 2015; letzte beriicksichtigte Anderung: §§ 6, 21 und 28
geandert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 7. Februar 2023 (GBI. S. 26, 44).

- Gemeindeordnung fir Baden-Wirttemberg (Gemeindeordnung - GemO) in der Fassung vom 24.
Juli 2000, zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2025 (GBI. 2025 Nr. 71).

In-Kraft-Treten

Die 5. Anderung des Bebauungsplanes ,,Ochsenhausen Siid“ der Stadt Ochsenhausen tritt mit der

ortstblichen Bekanntmachung vom . . gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Stadt Ochsenhausen, den

Blrgermeister Philipp Birkle

Ausfertigung

Hiermit wird bestatigt, dass die 5. Anderung des Bebauungsplanes ,,Ochsenhausen Siid“ bestehend
aus dem Textteil (Seite 7 bis 45), und der Zeichnung in der Fassung vom . . dem Gemeinde-
ratsbeschlussvom . . zu Grunde lag und diesem entspricht.

Stadt Ochsenhausen, den

Blrgermeister Philipp Birkle
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HINWEIS

Im Rahmen der 5. Anderung des Bebauungsplanes ,,Ochsenhausen Siid“ werden innerhalb des Gel-
tungsbereichs samtliche planungsrechtlichen Festsetzungen des rechtskraftigen Bebauungsplanes
,O0chsenhausen Siid“ (rechtsverbindlich seit 24.01.1980) vollstiandig aufgehoben und durch die
Festsetzungen der vorliegenden 5. Anderung ersetzt.

In allen Bereichen, die nicht Gegenstand der 5. Anderung des Bebauungsplans ,,0chsenhausen
Siid“ sind, gelten alle Festsetzungen des rechtskraftigen Bebauungsplanes Ochsenhausen Siid
(rechtsverbindlich seit: 24.01.1980), der 3. Anderung des Bebauungsplanes ,,Ochsenhausen Siid“
(rechtsverbindlich seit: 18.05.2001) und der 4. Anderung des Bebauungsplanes ,,Ochsenhausen
Siud“ (rechtsverbindlich seit: 03.08.2012) weiterhin.

www.lars-consult.de Seite 7 von 59



5. Anderung des Bebauungsplanes "Ochsenhausen Siid" L
Satzung und Begrindung Entwurf | Stand: 09.12.2025 consult
Planungsrechtliche Festsetzungen gemaR § 9 BauGB

2 Planungsrechtliche Festsetzungen gemaf3 § 9 BauGB

2.1 Geltungsbereich

2.1.1 Abgrenzung raumlicher Geltungsbereich der 5. Anderung des Bebau-
ungsplanes ,,Ochsenhausen Sid“

gem. § 9 Abs. 7 BauGB

(s. Planzeichnung)

2.2 Art der baulichen Nutzung

2.2.1 WA Allgemeines Wohngebiet (WA)

Die in der Planzeichnung mit WA 1 bis WA 3 gekennzeichneten Berei-
che werden als Allgemeines Wohngebiet im Sinne des § 4 BauNVO
festgesetzt.

Allgemein zuldssig sind:
- Wohngebaude,

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank und
Speisewirtschaften sowie nicht stérenden Handwerksbetriebe,

- Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke.

Unzuldssig sind:
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,
- Anlagen fiir Verwaltungen,
- Gartenbaubetriebe,
- Tankstellen.

(s. Planzeichnung)

2.3 Maf der baulichen Nutzung

23.1 Maximal zuldssige Grundflachenzahl (GRZ)
GRZ 0,4

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 19 BauNVO, § 21a BauNVO
hier: 0,4

Die Grundflachenzahl ist im zeichnerischen Teil in den jeweiligen Nut-
zungsschablonen festgesetzt. Die GRZ gibt den Anteil des Baugrund-
stiicks an, der von baulichen Anlagen iberdeckt werden darf. Fiir die
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Ermittlung der zuldssigen Grundflache ist die Flache des Baugrund-
stiicks malRgebend, die im Bauland und hinter der tatsachlichen Stra-
Rengrenze liegt.

Die zulassige Grundflache darf im WA 3 durch die Grundflache der in §
19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauNVO bezeichneten Anlagen (Tiefgaragen mit
ihren Zufahrten, bauliche Anlagen unterhalb der Geldndeoberflache,
durch die das Grundstiick lediglich unterbaut wird) bis zu einer Grund-
flache von 0,8 Uberschritten werden.

Die zulassige Grundflache darf durch die Grundflache von Garagen und
oberirdischen Stellplatzen mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen im
Sinne des § 14 BauNVO bis zu 50 vom Hundert iberschritten werden
(§ 19 Abs. 4 BauNVO).

(s. Nutzungstypenschablone in der Planzeichnung)

2.3.2 WH = Maximal zuldssige Wandhohe (WH), in Metern
7.8
max rem § 18 Abs. 1 BauNVO

hier: max. 7,8 m

Bei geneigten Dachern bemisst sich die maximal zuldassige Wandhohe
von der RohfuBbodenoberkante (ROK) im Erdgeschoss bis zum Schnitt-
punkt der AuRenkante der traufseitigen Auflenwand mit der Dachhaut.
Sofern zuldssige Dachaufbauten im Bereich des Schnittpunktes der Au-
Renwand mit der Dachhaut liegen, bemisst sich die maximal zuldssige
Wandhdohe an einer gedachten Verbindungslinie zwischen den nachst-
gelegenen entsprechenden Schnittpunkten auBerhalb dieser Bauteile.

Bei Flachdachern bemisst sich der obere Bezugspunkt fiir die maximale
Wandhéhe am hochsten Punkt (i.d.R. Attika bzw. Absturzsicherung)
des Gebdudes.

Abweichend vom Planeintrag betradgt die héchstzulassige Wandhohe
im WA 1 und WA 2 bei Flachdach 6,50 m.

Abweichend vom Planeintrag kann bei Gebduden mit Flachdachern im
WA 3 die maximal zuldssige Wandhoéhe von 7,8 m durch ein zusatzli-
ches Staffelgeschoss (SG) um maximal 1,8 m erhoht werden. Die nord-
liche und westliche AuRenwand des Staffelgeschosses muss mind. 1,5
m hinter der unteren Fassade zuriickspringen.

(s. Nutzungstypenschablone in der Planzeichnung)

233 GH = Maximal zuldssige Gebaudehoéhe (GH), in Metern
max. 13,0 m

gem. § 18 Abs. 1 BauNVO

hier: max. 13,0 m

Maximal zuldssige Gebaudehohe flr Gebdaude mit geneigten Dachern
in Metern; gemessen ab RohfuRbodenoberkante (ROK) im Erdgeschoss
bis zur Oberkante Firstziegel bzw. Dachhaut.
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Abweichend vom Planeintrag betrédgt die héchstzuldssige Gebaude-
hohe im WA 1 und WA 2 beim Flachdach 6,50 m.

(s. Nutzungstypenschablone in der Planzeichnung)

234 ROK= Minimal und maximal zuldssige RohfuBbodenoberkante (ROK) Erdge-
o issn schoss

§ 18 Abs. 1 BauNVO

Die minimale und maximale Hohe der RohfuBbodenoberkante fiir das

Erdgeschoss des Hauptgebaudes muss mindestens 0,3 m und darf ma-
ximal 0,8 m Uber der bestehenden StraRenoberkante, gemessen in der
Mitte der zur Stralle gewandten Gebaudeseite, betragen.

Die RohfuRbodenoberkante (ROK) fiir das Erdgeschoss des Hauptge-
baudes ist hierbei wie folgt zu ermitteln:

Die geplanten GebdudeauRenkanten der jeweiligen baulichen Anlage
werden senkrecht (in Richtung der Grundstlickszufahrten) bis zum
Schnittpunkt mit dem Fahrbahnrand verldangert. Die dort vorhandenen
Hohenwerte der ErschlieRungsstraRe werden als Hohenbezugspunkt
fir die jeweilige Grundstlicksparzelle ausgemittelt. Der ausgemittelte
Hohenbezugspunkt, zuziiglich mindestens 0,3 m und hochstens 0,8 m,
ergibt den zuldssigen Hohenbereich der RohfuRbodenoberkante (ROK)
fir die Grundstlicksparzelle.

(s. Nutzungstypenschablone in der Planzeichnung)

24 Bauweise und liberbaubare Grundstiicksflache
2.4.1 Offene Bauweise
(8]
§ 22 Abs. 2 BauNVO

Es gilt die offene Bauweise gemalR § 22 Abs. 2 BauNVO. Die Gebaude
sind mit seitlichem Grenzabstand und gemal} den Langenbeschrankun-
gen des § 22 Abs. 2 BauNVO sowie der Abstandsregelungen der LBO zu
errichten.

(s. Nutzungstypenschablone in der Planzeichnung)

2.4.2 é Einzelhauser (E)

Im Rahmen der offenen Bauweise sind Gebdude gemal} § 22 Abs. 2 S.
3 BauNVO nur als Einzelhduser zulassig.

(s. Nutzungstypenschablone in der Planzeichnung)

243 ! Einzel- und Doppelhduser (ED)

Im Rahmen der offenen Bauweise sind Gebdude gemal § 22 Abs. 2 S.
3 BauNVO nur als Einzel- und Doppelhaduser zuldssig.
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(s. Nutzungstypenschablone in der Planzeichnung)

244 Baugrenze

gem. § 23 Abs. 3 BauNVO

Gebdude und Gebdudeteile sind innerhalb der Baugrenze zu errichten.
Ein oberirdisches Vortreten vor Baugrenzen mit untergeordneten Bau-
teilen gem. § 5 Abs. 6 LBO ist gem. § 23 Abs. 3 BauNVO mit einer maxi-
malen Uberschreitung von 1,5 m zulissig.

An Hauptgebdude angrenzende Terrassen inkl. Unterbau, die in ihrer
Gesamthohe die FertigfuRbodenhdhe des Erdgeschosses des zugehori-
gen Hauptgebaudes nicht tiberschreiten, sind auRerhalb der Baugren-
zen zulassig.

(s. Planzeichnung)

245 Garagen und § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO

uberda.\.chte Garagen und Carports sind ausschliellich innerhalb der liberbaubaren
Stellplatze . . .
Grundstucksflachen zuldssig.
Fiir Garagen an den Grundstiicksgrenzen bzw. im Grenzabstand gelten
die Bestimmungen der LBO § 7 Abs. 3. Garagen und Carports mit
Flachdach durfen eine Hohe von 3,00 m nicht Gberschreiten.
(s. Planzeichnung)
2.4.6 Nebenanla- gem. § 14 BauNVO
ﬁenﬁtnlc:tt-:xlber- Die Errichtung von Nebenanlagen gemaR § 14 BauNVO mit einer maxi-
pla'af:tzee el malen Grundflache von 35 m? pro Grundstiick und nicht Giberdachte

Stellplatze sind auch auRerhalb der Giberbaubaren Grundsticksflachen
zul3ssig.

2.4.7 Abstandsflachen gem. § 5 LBO

Die gesetzlichen Abstandsflachenvorschriften gemaR § 5 Landesbau-
ordnung flir Baden-Wirttemberg (LBO) bleiben von den Festsetzungen
dieses Bebauungsplanes unberiihrt und sind damit innerhalb des Plan-
gebietes unabhangig von den festgesetzten Hohenvorgaben baulicher
Anlagen zu beachten.

2.5 Verkehrsflachen

2.5.1 Offentliche Verkehrsfliche
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Als 6ffentliche Verkehrsflache gilt die gesamte Fahrbahnbreite der
Riedstralle mit Gehweg, inkl. Seitenflachen.
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2.5.2

2.5.3

2.6

2.6.1

2.6.2

2.7

2.7.1

2.7.2

(s. Planzeichnung)

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

Die Ein- und Ausfahrt auf die private Grundstiicksflache ist in diesem
Bereich nicht zuldssig.

(s. Planzeichnung)

StraRenbegrenzungslinie

Griinordnung

° Empfohlener Baumstandort, Lage variabel

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Je 400 m? angefangene Grundsticksflache sind auf den Privatgrund-
stiicken mindestens zwei Straucher oder ein standortgerechter, vor-
zugsweise heimischer Laubbaum (der 1. oder 2. Ordnung / mittelkro-
nig) gem. Pflanzempfehlung anzupflanzen, dauerhaft zu unterhalten,
zu pflegen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Freiflachen- Stellplatzanlagen mit mehr als fiinf offenen, zusammenhangenden

gestaltung Stellplatzen sind mit Bdumen zu durchgriinen und mit Hecken, beste-
hend aus Strauchern der in der Pflanzempfehlung angegebenen
Pflanzliste einzupflanzen.

Sonstige Festsetzungen

Wasserdurchlds- Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Mindestmal’ zu be-
sigkeit schranken.

Der Oberflachenbelag der Flachen der Grundstiickzufahrten, des ru-
henden Verkehrs (Stellplatze) und dessen Zufahrten und anderen un-
tergeordneten Wegen ist in versickerungsfahiger Bauweise (Schotter-
rasen, Rasengitterstein, Rasenfugenpflaster, Split 0.d.) mit einem Ab-
flussbeiwert von maximal 0,7 herzustellen. Ausgenommen hiervon ist
die Zufahrt zur Tiefgarage, sofern deren Herstellung aus funktionalen
oder technischen Griinden nicht in versickerungsfahiger Bauweise er-
folgen kann.

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

gem. § 16 Abs. 5 BauNVO; § 9 Abs. 1 BauGB

(s. Planzeichnung)
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2.7.3 Insektenschutz  gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

AulRenbeleuchtungen sind auf das notwendige Minimum zu reduzieren
und ausschlieRlich in insektenfreundlicher Ausfiihrung zulassig.

Es sind Leuchtmittel mit geringen Ultraviolett (UV)- und Blauanteilen
(Farbtemperaturen) von maximal 3000 Kelvin zu verwenden. Die Au-
Renbeleuchtung ist technisch auf eine der Nutzung angepasste Zeit-
dauer und Starke zu beschrénken (z.B. durch Zeitschaltuhren, Déamme-
rungsschalter, Bewegungsmelder). Die Leuchtkegel der Lampen sind
gezielt auf die Nutzflachen auszurichten. Lichtemissionen in den obe-
ren Halbraum und in die Horizontale mit Abstrahlwinkeln > 70° sind zu
vermeiden. Die Oberflachentemperatur des Leuchtengehauses darf
max. 40 °C aufweisen.

2.7.4 Niederschlags- Unverschmutztes Niederschlagswasser, das Gber Dach- und Hofflachen
wasser anfallt, ist, soweit dies auf Grund der Bodenbeschaffenheit innerhalb

des Grundstiickes moglich ist, tiber eine bewachsene mindestens 30
cm machtige Oberbodenschicht flachenhaft innerhalb des Grundstii-
ckes zu versickern. Falls die Bodenverhaltnisse eine Versickerung auf
dem Grundstick nicht zulassen, ist das Niederschlagswasser durch ge-
eignete Malinahmen zuriickzuhalten und nach Vorgabe und Genehmi-
gung in die kommunale Kanalisation einzuleiten. Auf Flachen deren
Niederschlagswasser Gber die Regenwasserkanalisation geleitet wird,
darf kein Abwasser im Sinne von verunreinigtem Wasser anfallen.
Drainagen sind nur zuldssig, wenn kein Grundwasser abgesenkt wird
und der Ablauf der Drainage in die Regenwasserkanalisation erfolgt.
Andere Drainagen sind nicht zuldssig. Das gesamte anfallende private
Oberflachenwasser darf nicht auf den 6ffentlichen Grund geleitet wer-

den.
2.7.5 MaRangaben in Meter
» 10,00 »
(s. Planzeichnung)
3 Kennzeichnung, Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen
3.1 Kennzeichnung (siehe Planzeichnung)
3.1.1 - Flurgrenze, Bestand
3.1.2 1101 Flurnummer, Bestand
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3.13 Q Bestandsgebaude
3.1.4 XY Bestandsgebdude, Abbruch
\

3.15 Grundstiicksgrenze, Planung

3.1.6 Gebaude, Planung

3.2 Nachrichtliche Ubernahmen

3.2.1 Offentliche Verkehrsfliche

3.2.2 Offentlicher Gehweg

3.2.3 A Gewasser ,,Rottum*

s
LS S S
3.24 Gewadsserrandstreifen gem. § 29 WG BW
3.2.5 Tief, , Pl
. iefgarage, Planung
3.3 Hinweise durch Text
Altlasten Innerhalb des Geltungsbereichs liegen nach derzeitigem Kenntnis-
stand keine Altlasten bzw. Altlastenverdachtsflachen vor.
Sollten sich im Zuge der BaumaRnahme Auffalligkeiten der Bodenbe-
schaffenheit abzeichnen und werden Ablagerungen oder Altlasten an-
getroffen, sind ggf. weiteren MaRnahmen in Abstimmung mit den zu-
standigen Fachbehorden (Landratsamt Biberach) durchzufihren.
Archaologie Innerhalb des Geltungsbereichs liegen nach derzeitigem Kenntnis-

stand keine archdologischen Funde und/oder Bodendenkmaler vor.
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Artenschutz

Vogelschlag

Baugrund

Bodenschutz

Sollten bei der Durchfiihrung vorgesehener Erdarbeiten archaologi-
sche Funde oder Befunde entdeckt werden, ist dies gemalt § 20
DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehérde oder der Gemeinde
anzuzeigen. Archdologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Kera-
mikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Graber, Mauerreste, Brand-
schichten, auffallige Erdverfarbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des
vierten Werktages nach der Anzeige in unverandertem Zustand zu er-
halten, sofern nicht die Denkmalschutzbehorde mit einer Verkirzung
der Frist einverstanden ist. Zuwiderhandlungen werden gem. § 27
DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei der Sicherung und Do-
kumentation archaologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen
Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausfiihrende Baufirmen sollten
hierliber schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.

Im Rahmen der Realisierung von Bauvorhaben innerhalb des Gel-
tungsbereiches sind im Zuge des Erlasses der Baugenehmigung die ar-
tenschutzrechtlichen Belange nach & 44 BNatSchG zu bericksichtigen
(Totungs- und Verletzungsverbot, Storungs- und Schadigungsverbot).
Bei der Baufeldfreimachung, Rodungs- und/oder Abrissarbeiten sind
die Vorgaben des allgemeinen Artenschutzes gemaR § 39 BNatSch
(z.B. Rodungsverbot zwischen 01. Marz und 30. September) zu beach-
ten.

Nach gutachterlicher Einschatzung kann gemal des derzeitigen Pla-
nungsstands fiir die planungsrelevanten Arten bzw. Artgruppen ein
Vorkommen innerhalb des Plangebietes mit hoher Wahrscheinlichkeit
ausgeschlossen werden. Im Zuge der fir die artenschutzrechtlichen
Relevanzprifung durchgefiihrten Ortsbegehung ergaben sich zudem
keine Hinweise auf Brutvogel und Fledermausen an den Gebauden.
Durch den Abriss der Gebdude werden somit keine Verbotstatbe-
stande gem. § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeldst.

Hinweis auf das Papier (LAG VSW — Vermeidung von Vogelverlusten
an Glasscheiben). GroRere Glasflachen sollten demnach Vogelfreund-
lich gestaltet werden (z.B. Verwendung von bemustertem, mattier-
tem, geripptem, sandgestrahltem, oder eingefarbtem Glas, siehe
hierzu Broschiire ,Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht” der
schweizerischen Vogelwarte).

Grundsatzlich werden bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge
der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen
Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit
des Griindungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung)
objektbezogene Baugrunduntersuchungen durch ein privates Ingeni-
eurbiro empfohlen. Die Erkundung des Baugrundes obliegt grund-
satzlich dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf sichern
muss.

Der im Zuge der Baumalinahme anfallende Erdaushub ist moglichst im
Plangebiet zu verwerten. Verdichtungen bei Erdbauarbeiten sind zu
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Brandschutz

Hangwasser/
Starkregen

Immissions-
schutz

vermeiden; diese sind daher bei trockener Witterung und gutem, tro-
ckenen, broseligen, nicht schmierenden Boden auszufiihren. Der hu-
mose Oberboden sollte zu Beginn der Bauarbeiten auf allen bean-
spruchten Flachen abgeschoben werden. Der Erdaushub sollte in Mie-
ten zwischengelagert werden.

Sollten bei dem vorliegenden Bauvorhaben mehr als 500 m® Boden-
Uberschussmassen entstehen, so ist bei dem nach § 3 Abs. 4 Landes-
Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) geforderten Abfallverwertungs-
konzept auf eine hochstmogliche Verwertung nach § 3 Abs. 2 LKrei-
WiG zu achten, um so die Bodenfunktionen im groRtmaoglichen Um-
fang zu erhalten.

Auf die jeweils geltenden Vorgaben bzgl. Brandschutz, Loschwasser-
bedarf, Hydranten und ZufahrtsstraRen wird verwiesen.

Aufgrund der Gelandebeschaffenheit und Topographie ist Quell- bzw.
wild abflieBendes Hangwasser aus hoher gelegenen dstlichen Berei-
chen (v.a. nach Starkregenereignissen) nicht auszuschlieBen. Von den
Bauherren sind im Rahmen der Bebauung entsprechende Vorkehrun-
gen (dichte Keller, Lichtschachte, Kellerabgédnge und Tiren, ebener-
dige Hauseingange an der Hangseite usw.) zur Versickerung bzw. Ab-
leitung von Oberflachenwasser zu treffen. Keller sollten wasserdicht
und auftriebssicher ausgefiihrt werden und infolgedessen sollten z.B.
alle Leitungs- und Rohrdurchfiihrungen dicht sein. Tiefgaragenzufahr-
ten sind konstruktiv so zu gestalten, dass infolge von Starkregen auf
der StralRe oberflachlich abflieRendes Wasser nicht eindringen kann.
Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tief-
liegende Raume sind geeignete Schutzvorkehrungen vorzusehen, z.B.
Hebeanlagen oder Riickschlagklappen. Der Abschluss einer Elementar-
schadensversicherung wird empfohlen.

Der natirliche Ablauf wild abflieBenden Wassers darf dabei nicht zum
Nachteil gerade eines tieferliegenden Grundstiicks verstarkt oder auf
andere Weise verandert werden. Die entsprechenden Anforderungen
sind dem & 37 Abs. 1 WHG zu entnehmen.

Bei der Planung und Installation von Klimageraten, Kihlgeraten, Lif-
tungsgeraten, Luft-Warme-Pumpen, Mini-Blockheizkraftwerken und
dhnlichen Anlagen und Geraten sind die sich aus den Vorgaben des
LAl "Leitfaden fir die Verbesserung des Schutzes gegen Larm bei stati-
ondren Geraten" ergebenden Mindestabstande zur benachbarten
Wohnbebauung zu beachten. Die Kurzfassung des Leitfadens beinhal-
tet eine kompakte Berechnungshilfe (https://www.lai-immissions-
schutz.de/documents/leitfaden-laerm-bei-stationaeren-geraeten-
kurzfassung_1698053205.pdf). Detailliertere Informationen kénnen
der Langfassung (https://www.lai-immissions-
schutz.de/documents/leitfaden-laerm-bei-stationaeren-geraeten-
langfassung_1698052163.pdf) entnommen werden.
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Nachbarschutz

Niederschlags-
wasserbeseitig
ung

PV-Pflicht

Stellplatze

Werden bauliche Anlagen im Bereich von Grundstiicksgrenzen errich-
tet, sind neben dem 6ffentlichen Baurecht die Vorschriften des priva-
ten Nachbarrechtes zu beriicksichtigen. Dasselbe gilt fir die Pflanzung
von Geholzen.

Die Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser stellt in der
Regel eine Gewasserbenutzung dar und ist gem. §§ 8, 9, 10 Wasser-
haushaltsgesetzt (WHG) wasserrechtlich durch die Kreisverwaltungs-
behorde (Landratsamt Biberach) zu genehmigen. Diese ist bei der Un-
teren Wasserbehorde des Landratsamtes Biberach zu beantragen. Die
fiir das Erlaubnisverfahren notwendige Antragsunterlagen miissen
nach § 86 (2) WHG von einem hierzu befdhigten Sachverstandigen ge-
fertigt und unterzeichnet werden. Ein Formblatt Giber die notwendi-
gen Unterlagen ist bei der Unteren Wasserbehorde erhaltlich. Eine Er-
laubnis flir das Zutagefordern und Zutageleiten von Grundwasser zur
Trockenhaltung einer Baugrube kann grundsatzlich nur voriberge-
hend erteilt werden. Die unvorhergesehene ErschlieBung von Grund-
wasser hat der Unternehmer gem. § 49 (2) WHG bei der Unteren Was-
serbehorde des Landratsamtes unverziglich anzuzeigen. Die Untere
Wasserbehorde trifft die erforderlichen Anordnungen.

Fir die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlags-
wasser sind die Anforderungen der ,Verordnung des Umweltministe-
riums Uber die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser”
(NiedSchlWasBesV BW) i. d. F. v. 22.03.1999 (letzte beriicksichtige An-
derung: zuletzt gedndert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 3. Dezem-
ber 2013 (GBI. S. 389, 441) und die entsprechenden Technischen Re-
geln (TRENGW) vom 17.12.2008 zu beachten. Ist die NiedSChlWas-
BesV BW nicht anwendbar, ist ein wasserrechtliches Verfahren durch-
zufiihren.

Bei der Bemessung, Ausgestaltung und dem Betrieb von Versicke-
rungsanlagen sind die einschldgigen Vorgaben des DWA-A-102
»Grundsatze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetter-
abflussen zur Einleitung in Oberflachengewdsser” und der A-138-1
»Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser” als allgemein anerkannte Regeln der Technik zur be-
achten. Die technischen Anforderungen fir die Einleitung in die ge-
meindliche Niederschlagswasserkanalisation sind in den DWA-Richtli-
nien A-102 und A-117 geregelt.

Beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen ist die Verordnung
Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)
vom 1. August 2017 zu beachten.

Auf die Pflicht zur Installation von Solaranlagen gem. §§ 8a und 8b
KSG Baden-Wiirttemberg wird hingewiesen.

Notwendige Stellplatze miissen eine sichere und jederzeitige selbstan-
dige Benutzbarkeit gewahrleisten. Mit einem nicht selbstandig
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benutzbaren Stellplatz (gefangenen Stellplatz) kann kein notwendiger
Stellplatz nachgewiesen werden.

Generationen- Im Zuge der Planung und Umsetzung von Bauvorhaben sollte durch
angepasstes die Bauherren die Moglichkeit der Umsetzung barrierefreier Wohnun-
Bauen gen in den Erdgeschossen sowie die modulare/flexible Folgenutzung

der geplanten Gebaude geprift und in Betracht gezogen werden.

Nachhaltiges Um Errichtung von Zisternen zur Nutzung des gesammelten Nieder-
Bauen schlagswasser als Brauchwasser wird empfohlen und ist erwiinscht.

Baumaterialien, die eine nachweisliche Belastung fiir Mensch oder
Umwelt zur Folge haben (z.B. Holzer aus dem tropischen Regenwald,
"FCKW-Stoffe", etc.), sollten bei der Bauausfiihrung vermieden wer-
den.

Fiir die Warmegewinnung und Stromerzeugung wird die Verwendung
von nachhaltigen Energietragern empfohlen.

Die Anlage eines Komposts wird empfohlen.

Bezugshohen-  Im Rahmen des nachfolgenden Baugenehmigungs- bzw. Genehmi-

ermittlung gungsfreistellungsverfahrens ist eine nachpriifbare Bezugshéhener-
mittlung getrennt fir Hauptgeb&ude (Einzelhaus, Doppelhaushilfte),
Garage und Carport vorzulegen.

Plangenauig- Die Planzeichnung wurde auf der Grundlage der digitalisierten Flur-

keit karte der Stadt Ochsenhausen erstellt. Somit ist von einer hohen Ge-
nauigkeit auszugehen, wobei sich dennoch im Rahmen einer spateren
Ausfiihrungsplanung oder Einmessung Abweichungen ergeben kon-
nen. Daflir kann seitens der Gemeinde und des Planungsbiros LARS
consult, Memmingen, keine Gewahr Gbernommen werden.

Zur verbesserten Lesbarkeit der Planzeichnung werden Ubereinander
liegende Linien nebeneinander dargestellt.

Zuganglichkeit Die den Festsetzungen des Bebauungsplanes zugrundeliegenden,

der Normen, nicht 6ffentlich zugdnglichen Vorschriften und Regelwerke (insbeson-

Richtlinien und dere Erlasse, DIN-Vorschriften und Merkblatter) konnen bei der Stadt

Vorschriften Ochsenhausen wihrend der allgemeinen Offnungszeiten eingesehen
werden.

3.4 Pflanzempfehlung

3.4.1 Pflanzliste Es wird empfohlen, im Bereich der Garten und Griinflichen Gehdlze
aus der nachfolgenden Liste (standortgerechte Gehdlze) zu verwen-
den:

Obstbaumarten
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Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm

Apfel:

Aufhofer Klosterapfel, Brettacher, Jakob Fischer, Jakob Lebel, Kaiser
Wilhelm, Luikenapfel, Roter Boskoop, Schéner aus Boskoop

Birnen:

Alexander Lucas, Langelerbirne, Ulmer Butterbirne

Pflaumen:

Zwetschgen: Hauszwetschge, Schonberger Zwetschge, Wangenheimer

Frihzwetschge

,Die mit ,*“ gekennzeichneten Baumarten unterliegen dem Forstver-
mehrungsgutgesetz. Es wird empfohlen, nur herkunftsgesichertes
Pflanzmaterial zu verwenden.”

Es konnen aber auch andere krankheitsresistente, ortlich bekannte
und bewahrte Obstbaumsorten gepflanzt werden, bevorzugt gemaRk
der Liste ,Alte Obstsorten — geeignet fiir Siddeutschland” des Landrat-
samtes Biberach (Kreisberatungsstelle fliir Obst- und Gartenbau).

Baume I. Ordnung:

Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm

Spitzahorn (*)
Bergahorn (*)
Rotbuche (*)
Stieleiche (*)
Winterlinde (*)
Sommerlinde (*)

Baume Il. Ordnung

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Fagus sylvatica
Quercus robur

Tilia cordata

Tilia platyphyllos

Hochstamm oder Stammbusch 3x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm

Feldahorn
Hainbuche (*)
Vogelkirsche (*)
Mehlbeere
Eberesche

Straucher:

Acer campestre
Carpinus betulus
Prunus avium
Sorbus aria
Sorbus aucuparia

2x verpflanzt, 3-6 Triebe, Hohe 60 - 100 cm

Berberitze
Kornelkirsche

Roter Hartriegel
Gemeine Hainbuche
Haselnuss
Pfaffenhiitchen
Liguster

Rote Heckenkirsche
Wolliger Schneeball

Berberis vulgaris
Cornus mas

Cornus sanguinea
Carpinus betulus
Corylus avellana
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Viburnum lantana
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Schlehdorn
Faulbaum
Alpenjohannisbeere
Feldrose
Japanischer Spier-
strauch

alle strauchartig-
wachsenden Arten
Wasserschneeball

Prunus spinosa
Rhamnus frangula
Ribes alpinum
Rosa arvenis

Spiraea japonica

Salix spec.
Viburnum opulus

Kletterpflanzen/Ranker

Waldrebe
Efeu

Hopfen
Wilder Wein
Wilder Wein

Dachbegriinung

Golddistel

Clematis vitalba

Hedera helix

Humulus lupulus

Parthenocissus quinquefolia
Parthenocissus tricuspidata ,Veitchii’

Carlina vulgaris

Zypressen-Wolfsmilch Euphorbia cyparissias
Steinbrech-Felsennelke Petrorhagia saxifraga

weile Fetthenne
Felsen-Fettblatt

Sedum album
Sedum cauticola

Weihenstephaner Gold Sedum floriferum

Immergriines Fettblatt Sedum hybridum

Frihlings-Segge
Erd-Segge
VogelfulR-Segge
Nickender Lauch
Gelber Lauch
Kiel-Lauch

Carex caryophyllea
Carex humilis
Carex ornithopoda
Allium cernuum
Allium flavum
Allium pulchellum

Nicht verwendet werden diirfen invasive Arten, siehe hierzu das Arten-
handbuch des Bundesamtes fur Naturschutz https://neobiota.bfn.de.
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B ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN NACH LANDESBAUORDNUNG
(LBO)

1 Praambel

Nach § 74 der Landesbauordnung fiir Baden-Wirttemberg (LBO) in Verbindung mit § 4 der Gemein-
deordnung (GemO) fiir Baden-Wirttemberg, in der jeweils gliltigen Fassung, hat der Gemeinderat
der Stadt Ochsenhausenam __. . zur 5. Anderung des Bebauungsplanes ,,Ochsenhausen Siid“
folgende ortliche Bauvorschriften beschlossen:

Raumlicher Geltungsbereich

Der rdaumliche Geltungsbereich der 5. Anderung des Bebauungsplanes ,,Ochsenhausen Siid“ ergibt
sich aus dessen zeichnerischem Teil. Er umfasst die Flurgrundstiicke Fl. Nr. 455/2, 456/1, 456/2,
456/3, 456/4, 456/5, 465, 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 465/5, 465/7 und 465/8 der Gemarkung Och-
senhausen und hat eine GrofRe von ca. 1,07 ha.

Bestandteile der Satzung

Die ortlichen Bauvorschriften bestehen aus den textlichen Festsetzungen nach § 74 LBO vom

Beigefiigt ist die Begriindung mit Stand vom .

Rechtsgrundlagen

- Landesbauordnung Baden-Wirttemberg (LBO) in der Fassung vom 5. Méarz 2010, zuletzt gedn-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Marz 2025 (GBI. Nr. 25).

- Gemeindeordnung flr Baden-Wirttemberg (Gemeindeordnung - GemO) in der Fassung vom 24.
Juli 2000, zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. November 2024 (GBI. 2024 Nr.
98).

- Gesetz Uber das Nachbarrecht (Nachbarrechtsgesetz - NRG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 8. Januar 1996, letzte beriicksichtigte Anderung: § 27 gedndert durch Artikel 15 des Geset-
zes vom 6. Dezember 2022 (GBI. S. 617, 622).

- Verordnung des Ministeriums flr Landesentwicklung und Wohnen tiber Garagen und Stellplatze
(Garagenverordnung - GaVO) vom 07. Juli 1997, letzte beriicksichtigte Anderung: zuletzt gedn-
dert durch Artikel 3 der Verordnung vom 12. Juni 2025 (GBI. 2025 Nr. 53).

- Gesetz des Landes Baden-Wirttemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft (Na-
turschutzgesetz - NatSchG) vom 23. Juni 2015; letzte beriicksichtigte Anderung: §§ 6, 21 und 28
geandert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 7. Februar 2023 (GBI. S. 26, 44).
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Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Landesbauordnung (LBO) handelt, wer im raumlichen Geltungsbe-
reich dieser Satzung vorsatzlich oder fahrldssig den vorgenannten 6rtlichen Bauvorschriften zuwider-
handelt.

Ausfertigung

Hiermit wird bestétigt, dass die 6rtlichen Bauvorschriften der 5. Anderung des Bebauungsplanes
,Ochsenhausen Sid“ bestehend aus Text und Planzeichnung mit Begriindung (Seite __ bis __ ) in der
jeweiligen Fassungvom __. . dem Gemeinderatsbeschlussvom __ . . zu Grunde lag und
diesem entspricht.

Stadt Ochsenhausen, den

Blrgermeister Philipp Blrkle

In-Kraft-Treten

Die 5. Anderung des Bebauungsplanes ,,Ochsenhausen Siid“ der Stadt Ochsenhausen tritt mit der
ortsublichen Bekanntmachung vom __._ . gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Stadt Ochsenhausen, den __

Biirgermeister Philipp Biirkle
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2 Ortliche Bauvorschriften nach Landesbauordnung (LBO) gemaR § 74

2.1 AuRere Gestalt baulicher Anlagen

gem. § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO

2.1.1 FD, SD, Zulassige Dachformen

WD, zD FD = Flachdach
SD = Satteldach
WD = Walmdach
ZD = Zeltdach

Die in der Nutzungsschablone in der Planzeichnung festgesetzten
Dachformen gelten fiir Hauptgebaude.

Hauptgebaude bei Doppelhdusern, die an einer seitlichen Grund-
stliicksgrenze aneinandergebaut werden, sind hinsichtlich Dachform
identisch zu gestalten.

Fir untergeordnete Bauteile (z. B. Erker, Anbauten, Vordacher) sowie
fir Nebenanlagen (z. B. Gerateschuppen) sind abweichend von den
Hauptgebauden auch andere Dachformen zuldssig — unabhangig da-
von, ob es sich um Einzelhduser oder Doppelhauser handelt.

Garagen und Carports sind mit Flachdach (< 5°) oder mit der Dachform
des zugehorigen Hauptgebaudes auszufiihren.

Bei beiderseitigem Grenzanbau der Garagen und Nebenanlagen sind
diese hinsichtlich Dachform und -ausrichtung identisch zu gestalten.
Traufseitig darf an die Grundstiicksgrenze nur bei einseitigem
Grenzanbau angebaut werden.

(s. Nutzungstypenschablone in der Planzeichnung)

2.1.2 Dacheindeckung Als Dacheindeckung fiir geneigte Dacher sind ausschlieBlich Dachziegel
bzw. Betondachziegel, Dachsteine oder beschichtete Metallelemente
in einheitlichen ziegelroten bzw. rotbraunen, grauen oder anthrazit-
grauen Tonen zuldssig. Die Verwendung von unbeschichteten Metal-
len, glasierten oder reflektierenden Materialien ist unzuldssig. Davon
ausgenommen sind der Nutzung von Sonnenenergie dienende Anlagen
sowie Glasdacher oder Glasanteile im Dachbereich.

Fir untergeordnete Bauteile sowie Nebenanlagen sind auch abwei-
chende Eindeckungen zuldssig. Sofern hierbei Metalldacher zum Ein-
satz kommen, sind nur Kupfer- und Zinkbleche mit geeigneter Be-
schichtung oder andere wasserwirtschaftlich unbedenkliche Materia-
lien wie z.B. Aluminium und Edelstahl zulassig.

Zulassigerweise errichtete Flachdacher sind mit einer extensiven Dach-
begriinung auszufiihren. Eine Kombination von Dachbegriinung und
solartechnischen Anlagen ist zulassig.
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2.13 Dachaufbauten  Fir Dachaufbauten und Zwerchgiebeln gilt die Satzung zur Regelung
der Zulassung von Dachaufbauten und Zwerchgiebeln (Gaubensat-
zung) in der jeweils aktuellen Fassung.

2.14 Fassadengestal- AulRenwadnde sind als verputzte Mauerflache auszufiihren. Auffallend
tung unruhige Putzstrukturen sind nicht zuldssig. Ortsfremde Materialien,
wie Verkleidungen in Keramik, Kunststoff, Spaltklinker oder Waschbe-
ton sind unzulassig.

Beim AuBenanstrich von Mauerwerkfassaden sind nur helle Farbténe
zul3ssig. Signal- oder Leuchtfarben bzw. grelle, leuchtende oder reflek-
tierende Farben sind unzulassig. Als Grundfarbe der Hauptfassaden
sind folgende Farben aus dem ,,RAL Design System Plus“ zulassig:

Helligkeit > 60
Buntheit < 30

Zulassig sind auch holzverschalte Fassadenflachen. Schwarze Holzfar-
ben sind nicht zulassig.

Glasfassaden sind zulassig.

2.15 Solartechnische Solarthermie- und Photovoltaikanlagen auf Dachflachen von Hauptge-
Anlagen bauden dirfen nur in gleicher Neigung wie das Dach ausgefiihrt wer-
den. Aufstanderungen sind unzulassig.

Solarthermie- und Photovoltaikanlagen an der Hausfassade sind paral-
lel zur Fassade oder biindig in die Fassade zu integrieren.

Es ist darauf zu achten, dass Blendwirkungen ausgeschlossen sind.

2.2 Grundstiicksgestaltung

gem. § 74 Abs.1 Nr. 3LBOi.V.m. § 9 Abs. 1 LBO

2.2.1 Gartengestal- Nicht liberbaute Flachen der bebauten Grundstiicke, die keiner spezifi-
tung schen Nutzung dienen, sind gemaR § 9 der Landesbauordnung zu be-

grinen. Die nicht befestigte Freiflachen sowie unterbaute Freiflachen /
Gartenflachen sind gartnerisch durchgehend naturnah und standortge-
recht anzulegen. Gartenflachen sind (auBerhalb der Zuwegungen) mit
wasserdurchlassiger Vegetationsdecke auszufiihren. Eine Verwendung
kiinstlicher Gestaltungselemente oder Belagsflachen (Kunstrasen,
Kunstpflanzen etc.) sowie eine Anlage von geschotterten oder gekies-
ten Steingarten auRerhalb eines Abstands von 0,5 m von Gebduden
und groRflachigen Pflasterflichen (= 10 m?2) sind nicht zul&ssig. Gehélz-
pflanzungen sind mit heimischen, standortgerechten Baumen und
Strduchern (siehe: Pflanzempfehlungen) zu bepflanzen.

2.2.2 Einfriedungen Einfriedungen entlang 6ffentlicher StraRen, Wege sowie an Grund-
stlicksgrenzen dirfen ausschlieRlich als Zaune in Holz (senkrechte
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Lattung oder Staketen), als Metallstabgitter- bzw. Metallmattenzidune
(z.B. Doppelstabmatten) sowie in Form von Laubhecken errichtet wer-
den. Stacheldrahtzaune, Gabionen oder Einfriedungen mit Hecken aus
Nadelgehdlzen sowie aus nicht standortgerechten oder invasiven Zier-
geholzen, insbesondere Thuja, Scheinzypressen (Chamaecyparis),
Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus) und Bambusarten, sind unzulassig.
Die Einfriedung darf eine maximale Gesamthdhe von 1,0 m Gber der
angrenzenden Strallen- oder Gehweghinterkante nicht Gberschreiten.
Sockelmauern bis 0,20 m Uber der angrenzenden StraRen- oder Geh-
weghinterkante sind zulassig.

Hohere Sockel- und Stiitzmauern kdnnen ausnahmsweise zugelassen
werden, sofern sie zur Hanggestaltung notwendig sind.

Zaune mussen mit ihrer Unterkante mind. 10 cm Abstand vom Boden
haben. Alternativ sind bei bodenebener Errichtung des Zauns Réhren
oder andere geeignete MaRnahmen vorzusehen, die die Durchlassig-
keit flr Kleinsauger gewahrleisten.

Einfriedungen und Bepflanzungen diirfen die Verkehrssicherheit 6f-
fentlicher StraBenraume nicht beeintrachtigen.

2.2.3 Stellplatze Fir die Anzahl der nachzuweisenden Stellplatze gilt abweichend der in
§ 37 Abs. 1 LBO verankerten Nachweispflicht von Stellplatzen bei Er-
stellung von Wohngebdauden die ,,Stellplatz — Satzung” der Stadt Och-
senhausen in der jeweils aktuellen Fassung.

2.2.4 Werbeanlagen =~ Werbeanlagen diirfen weder an Einfriedungen noch an den AuRenfla-
chen von Gebauden angebracht oder aufgestellt werden. Davon aus-
genommen sind Hinweisschilder an der Statte der Leistung, die auf Be-
ruf, Gewerbe oder freiberufliche Tatigkeit hinweisen, sofern diese das
StraBenbild nicht verunstalten und in der Fliche 1,00 m? nicht Gber-
schreiten.

Unzuldssig sind Werbeanlagen mit nach oben gerichteter, wechseln-
der, blinkender, bewegter oder laufender Lichtfliihrung. Ebenfalls un-
zuldssig sind projektionsbasierte Werbeanlagen (z.B. Skybeamer, Licht-
werfer oder sog. ,,Booster”) sowie vergleichbare Einrichtungen, die auf
den Nachthimmel oder angrenzende Grundstiicke wirken.

2.2.5 Aufschiittungen Fir die Anpassung des Gelandes an die Hohe des RohfulRbodens sind
und Abgrabun-  Geldndeveranderungen (Abgrabungen und Aufschiittungen) grund-
gen satzlich nur zuldssig, wenn sie auf dem eigenen Grundstiick auf Null

auslaufen und moglichst mit anfallendem Aushub der BaumalRnahmen
erfolgen.
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C BEGRUNDUNG

1 Anlass, Ziel und Zweck der Planung

Mit der 5. Anderung des Bebauungsplans ,,Ochsenhausen Siid“ verfolgt die Stadt Ochsenhausen das
Ziel, die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir eine geordnete und zeitgemaRe stadtebauliche
Entwicklung im stdlichen Stadtgebiet zu schaffen. Die Plandanderung erfolgt im beschleunigten Ver-
fahren gem3R & 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung. Der Anderungsbereich liegt
vollstdndig innerhalb des Siedlungskorpers und umfasst eine Flache von rund 1,07 ha.

Der raumliche Geltungsbereich befindet sich innerhalb des rechtskraftigen Bebauungsplans ,Ochsen-
hausen Sud“ (in Kraft seit 24.01.1980). Er betrifft mehrere bereits liberplante Grundstiicke sowie ein
bislang unbeplantes Grundstiick im nordlichen Bereich. Die bisherigen Festsetzungen entsprechen in
Teilen nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine wohngepragte stadtebauliche Entwicklung.
Aus diesem Grund sah die Stadt Ochsenhausen die Notwendigkeit, planerisch steuernd und ordnend
zu reagieren, um zukinftige bauliche Entwicklungen besser lenken und strukturieren zu kénnen.

Anlass fiir die Plandnderung ist die Aufgabe eines gewerblich betriebenen Gartnereibetriebs, der bis-
lang eine maligebliche Pragung innerhalb eines Teilbereichs des Plangebiets hatte. Auf dem betroffe-
nen Grundstlick an der RiedstraBe beabsichtigt ein Vorhabentrager die Errichtung von mehreren
Wohngebauden, was mit einer vollstandigen Umnutzung der bisher gewerblich genutzten Flachen
verbunden ist. Die bisher festgesetzte Gebietsart ,Mischgebiet (MI)“ gemaR § 6 BauNVO wird den
neuen tatsachlichen und geplanten Nutzungsverhaltnissen nicht mehr gerecht. In Abstimmung mit
dem Landratsamt Biberach wurde daher festgestellt, dass eine Anderung der Art der baulichen Nut-
zung erforderlich ist.

Ziel der Planung ist die Umwandlung des bisherigen Mischgebiets in ein Allgemeines Wohngebiet
(WA) nach § 4 BauNVO, um die liberwiegende Wohnnutzung planungsrechtlich abzusichern und
gleichzeitig eine stadtebaulich vertragliche Weiterentwicklung des Quartiers zu ermdglichen. Der bis-
herige Charakter als strukturierter Mischbereich mit gewerblicher Pragung entfallt durch die ge-
plante Wohnbebauung vollstandig. Der kiinftig pragende Wohncharakter rechtfertigt und erfordert
aus stadtebaulicher Sicht eine Anpassung der Nutzungsstruktur an die verdnderten Gegebenheiten.

Gleichzeitig wird mit der Plananderung ein bislang unbeplanter Bereich im nordlichen Teil in die
Ubergeordnete stadtebauliche Ordnung eingebunden, um eine vorhandene stadtebauliche Liicke zu
schlieBen und das bestehende Nachverdichtungspotenzial im Innenbereich zu aktivieren. Fiir weitere
Grundstiicke, die bereits Teil des rechtsverbindlichen Bebauungsplans sind, werden punktuelle textli-
che und zeichnerische Anderungen vorgenommen — insbesondere zur Art der baulichen Nutzung so-
wie zur Anpassung bestehender Baugrenzen. In Teilbereichen, in denen der Gartnereibetrieb ange-
siedelt war, werden die bisherigen Festsetzungen vollstéandig aufgehoben und durch neue Festset-
zungen ersetzt, die sich an den Anforderungen an eine moderne, quartiersvertragliche Wohnbebau-
ung orientieren.
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Die Ubrigen textlichen und zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans ,,Ochsenhausen Sid“
aus dem Jahr 1980 sowie der 3. Anderung vom 18.05.2001, soweit sie nicht durch die vorliegende 5.
Anderung ausdriicklich gedndert oder ersetzt werden, gelten weiterhin vollumfinglich fort.

2 Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens gem. § 13a BauGB

Die gegenstindliche 5. Anderung des Bebauungsplanes ,,Ochsenhausen Siid“ wird gemaR § 13a
BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt. GemaR § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB ist das
beschleunigte Verfahren unter anderem zuldssig, wenn die zulassige Grundflache im Sinne des § 19
Abs. 2 BauNVO weniger als 20.000 m? betragt. Die vorliegende Planung betrifft eine Flache von insge-
samt ca. 10.700 m?, womit der maRgebliche Schwellenwert deutlich unterschritten wird. Dartiber
hinaus handelt es sich um eine Uberplanung bestehender Siedlungsflichen innerhalb des zusammen-
hdangend bebauten Ortsteils, sodass die Voraussetzungen fiir eine MaBnahme der Innenentwicklung
erfillt sind.

Das Verfahren ist auch deshalb anwendbar, weil keine Anhaltspunkte fir eine Beeintrachtigung der
in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgiter (z. B. FFH- oder Vogelschutzgebiete nach der
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie bzw. Vogelschutzrichtlinie) bestehen. Es befinden sich keine Natura-
2000-Gebiete im rdumlichen Zusammenhang mit dem Plangebiet. Auch anderweitige erhebliche Um-
weltauswirkungen sind nicht zu erwarten. Daher entfallt gemaR § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB die Pflicht
zur Durchfihrung einer Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB.

Von einer Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB sowie
von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfiig-
bar sind, wird abgesehen. Die Erforderlichkeit eines naturschutzfachlichen Ausgleichs entfallt.

3 Geltungsbereich

3.1 Lage, Abgrenzung und GroBe des Geltungsbereichs

Die oberschwabische Stadt Ochsenhausen liegt im dstlichen Teil des Landkreises Biberach in Baden-
Wirttemberg und gehort dem Regierungsprasidium Tibingen an. Sie ist verkehrstechnisch tber die
Bundesstralle 312 angebunden und zeichnet sich durch ihre ehemalige Reichsabtei der Benediktiner,
heute Landesakademie flr die musizierende Jugend in Baden-Wirttemberg und ihre Schmalspur-
bahn , Ochsle” aus. Des Weiteren ist sie ein wesentlicher Industrie- und Gewerbestandort in der Re-
gion Donau-lller.

Der Geltungsbereich der 5. Anderung des Bebauungsplans ,,Ochsenhausen Siid“ befindet sich im siid-
lichen Teil des Kernsiedlungsgebiets von Ochsenhausen. Das Plangebiet liegt nérdlich des Schulgelan-
des mit Realschule und Gymnasium Ochsenhausen sowie Ostlich des Flusses Rottum. Es wird im Wes-
ten durch den Verlauf der Rottum begrenzt, im Norden durch die SchlossstralRe sowie die Grund-
stiicksgrenze des bebauten Grundstiicks Fl. Nr. 455/1 mit daran anschlieBender Wohnbebauung. Im
Osten grenzt der Bereich an bestehende Wohngebaude entlang der Memminger StralRe, im Stiden

www.lars-consult.de Seite 27 von 59



5. Anderung des Bebauungsplanes "Ochsenhausen Siid" L
Satzung und Begrindung Entwurf | Stand: 09.12.2025
Geltungsbereich

consult

schlieBen Wohnhauser entlang des Griiner Wegs an das Plangebiet an. Durch das Plangebiet verlduft
die RiedstraRe in Nord-Sud-Richtung als ErschlieBungsstralie.

Abbildung 1: Lage des Plangebiets in Ochsenhausen (0.M.) (LGL Baden-Wiirttemberg, 2025)

Der Anderungsbereich umfasst die Flurstiicke Fl. Nr. 455/2, 456/1, 456/2, 456/3, 456/4, 456/5, 465,
465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 465/5, 465/7 und 465/8 der Gemarkung Ochsenhausen und hat eine Ge-
samtgroRe von ca. 1,07 Hektar.
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Abbildung 2: Geltungsbereich im Katasterausschnitt (ohne Maf3stab)

3.2 Stadtebauliche Bestandsaufnahme

3.2.1 Nutzungen

Das Plangebiet ist charakterisiert durch ein Gberwiegend als Wohngebiet genutztes Areal, das im
nordlichen und mittleren Bereich primar durch freistehende Einfamilienhduser gepragt ist. Diese Ge-
badude zeichnen sich durch eine homogene Ausgestaltung hinsichtlich Dachform, Firstrichtung und
Gebdudetypologie aus. Fast alle Wohnhduser verfligen tiber Satteldacher mit einer Neigung zwischen
ca. 45° und 55°, wobei die Firstrichtungen groRtenteils in Ost-West-Richtung verlaufen. Einzig das
Wohnhaus auf dem Flurstlick 456/4 stellt mit seinem Walmdach und einer anthrazitfarbenen Dach-
eindeckung eine gestalterische Ausnahme dar. Die Uibrigen Gebdude sind typischerweise mit rot oder
rotbraun eingedeckten Dachziegeln versehen, wobei sowohl klassische Ziegel als auch Biberschwanz-
ziegel verwendet werden. Teilweise sind Dachgauben vorhanden, die jedoch gestalterisch zuriickhal-
tend ausgebildet sind und jeweils nicht mehr als die Halfte der Dachflache einnehmen.

Die Wohngebdaude verflgen in der Regel Giber ein Vollgeschoss sowie ein ausgebautes Dachgeschoss.
Ausnahmen bilden die Geb&ude der Fl.-St.-Nr. 455/2 und 465/3, die iber zwei Vollgeschosse und ein
Dachgeschoss verfligen sowie das Gebaude der Fl.-St.-Nr. 456/4, das Uber zwei Vollgeschosse ver-
figt. Die Gebdaudehohen liegen im Mittel bei ca. 9 bis 11 Metern. Alle Wohnhauser sind auf einem
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Sockel errichtet, dessen Hohe zwischen etwa 30 cm und 1 Meter variiert. Die Grundstlicke sind in of-
fener Bauweise bebaut und weisen nach vorne hin kleine, gartnerisch gestaltete Vorgarten auf. Die
Einfriedungen bestehen Gberwiegend aus niedrigen Holz- oder Metallstabzaunen mit einer Hohe von
max. ca. 1 m, die auf Sockelmauern ruhen.

Die Hofflachen sind groRtenteils gepflastert und reichen tief in die Grundstiicke hinein. Am hinteren
Ende befinden sich in der Regel Garagen oder Nebengebaude, teils mit Anbauten oder Schuppen. Die
Gartenbereiche im hinteren Grundstiicksteil sind mit Rasenflachen, Strauchern sowie kleinwiichsigen
Baumen gartnerisch gestaltet und tragen zur Griinstruktur im Quartier bei.

Im stdlichen Abschnitt des Plangebiets befindet sich ein kleinerer, deutlich abweichend genutzter
Bereich, der durch die Gebdude und Anlagen eines ehemaligen Gartnereibetriebs gepragt ist. Hier
stehen auf beiden Seiten der Riedstrale mehrere Glas-Gewdachshauser, die bis zur Betriebsaufgabe
fir den gartnerischen Produktionsbetrieb einer Friedhofsgartnerei genutzt wurden. Diese stellen
heute eine raumlich wie funktional abweichende Nutzungsstruktur dar. Zwischen den Gewachshau-
sern und der RiedstraBe befinden sich Stellplatze, die ehemals dem Kundenverkehr und betrieblichen
Nutzungen dienten. Der Betrieb wurde inzwischen aufgegeben, sodass dieser Bereich kiinftig einer
Wohnnutzung zugefiihrt werden soll.

Das unmittelbare Wohnumfeld 6stlich, nordlich und westlich des Plangebiets ist ebenfalls Gberwie-
gend durch Wohnbebauung in Form von Einzel- und Mehrfamilienhdausern gepragt, die eine dhnliche
oder groRere Malstablichkeit und dhnliche Gestaltungsqualitdten aufweisen. Die vorhandenen klei-
neren Gewerbebetriebe westlich der Rottum, wie etwa ein Eisenwarengeschaft, liegen aulRerhalb des
Anderungsbereichs und haben einen untergeordneten Charakter, der die Wohnnutzung im Plange-
biet nicht wesentlich beeinflusst.

Sudlich des Geltungsbereichs schlieRt unmittelbar das Schulzentrum Ochsenhausen an, bestehend
aus der Realschule und dem Gymnasium mit dazugehoérigen Schulgeb&duden, Sporthallen und Frei-
sowie Stellflachen. Diese 6ffentlich genutzten Einrichtungen liegen auRerhalb des Plangebiets, wirken
jedoch stadtebaulich rahmend und préagen den siidlichen Ubergang des Quartiers.

Insgesamt lasst sich das Plangebiet als wohngepragt, maRstablich homogen und funktional konsoli-
diert beschreiben. Der siidliche Bereich mit der ehemaligen Gartnereiflache stellt eine baulich und
nutzungsstrukturell abweichende Flache dar, die durch die bevorstehende Nachnutzung planerisch
integriert und stadtebaulich neu geordnet werden soll.
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Abbildung 3: Luftbild des Plangebietes (LGL BW, 2025)

3.2.2 VerkehrserschlieBung

Durch das gegenstindliche Anderungsverfahren wird die bestehende verkehrliche ErschlieBung nicht
verandert. Die ErschlieRung der im Plangebiet gelegenen Grundstiicke erfolgt iber die RiedstraRe,
welche das Gebiet in Nord-Sid-Richtung zentral durchquert. Die Riedstrale stellt eine interne Er-
schlieBungsstralRe dar, die im Bestand als FahrradstraRe mit Freigabe fiir den motorisierten Anlieger-
verkehr ausgebaut ist. Sie bildet die zentrale ErschlieBungsachse fiir die vorhandene und geplante
Bebauung und gewihrleistet eine durchgingige Anbindung aller Grundstiicke im Anderungsbereich.

Daruber hinaus ist das Plangebiet iber die RiedstraRe direkt an das tibergeordnete Verkehrsnetz an-
gebunden. Im Siden miindet sie in die Landesstralle L 302 (Brihlstralle), wahrend sie im Norden an
die BundesstralRe B 312 (Memminger StraRe) anschlielt. Damit bestehen gute Anbindungen an das
regionale und Uberregionale Strallennetz, was eine leistungsfahige Erreichbarkeit sowohl fiir den mo-
torisierten Individualverkehr als auch flr den 6ffentlichen Verkehr sicherstellt.

Die Stadt Ochsenhausen ist an das Netz des Donau-lller-Nahverkehrsverbunds (DING) angeschlossen.
In unmittelbarer Nahe des Plangebiets befindet sich —in einer fuRlaufigen Entfernung von etwa 250
bis 300 m — die Bushaltestelle ,Ochsenhausen, ZOB”. Diese wird von den Buslinien 250, 252 und 253
bedient und stellt regelmaRige Verbindungen in die umliegenden Ortschaften nach Biberach,
Reinstetten und Egelsee her.

Eine weitere fulldufig erreichbare Haltestelle ist die ,,Ochsenhausen, Liebherr”, die rund 400 m vom
Plangebiet entfernt liegt. Neben regionalen Busverbindungen (Linien 250, 252, 255) verkehrt hier
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auch die Schnellbuslinie 250X, die eine liberregionale Anbindung an den Schienenverkehr in Biberach
und Memmingen ermoglicht.

Insgesamt ist das Plangebiet somit leistungsfahig und angemessen erschlossen. Es verfiigt Gber eine
gut ausgebaute innerortliche StralBeninfrastruktur sowie eine gute Anbindung an das 6ffentliche Ver-
kehrsnetz, wodurch die Erreichbarkeit auch im Sinne einer nachhaltigen Mobilitatsentwicklung si-
chergestellt ist.

3.2.3 Ver- und Entsorgung

Der Anschluss an die Ver- und Entsorgungsleitungen (Wasser, Abwasser) sowie die Stromversorgung
erfolgt Gber die ortlichen Versorgungstrager. Die Abfallentsorgung erfolgt tiber den Landkreis Biber-
ach.

3.2.4 Immissionen

GemaR § 1 Abs. 6 Nr. 7 Baugesetzbuch (BauGB) sind bei der Aufstellung von Bauleitplanen die Be-
lange des Umweltschutzes, einschlieRlich des Immissionsschutzes, zu berticksichtigen. Dazu zdhlen
insbesondere der Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) wie Larm, Staub und Geriiche.

Im Umfeld des Plangebiets befinden sich keine emittierenden GrolRbetriebe oder sonstige gewerbli-
che Anlagen, von denen erhebliche oder unzumutbare Immissionsbelastungen fiir das Allgemeine
Wohngebiet ausgehen wiirden. Auch die im Westen gelegenen kleineren Handwerks- und Gewerbe-
betriebe, insbesondere im Bereich westlich der Rottum, sind dem Charakter nach nicht wesentlich
stérend und werden nach der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) als gebiets-
vertraglich eingestuft. Dies betrifft auch die Metzgerei Birkhofer, die sich rund 70 m von der geplan-
ten Wohnbebauung entfernt befindet. Aufgrund dieser Entfernung, der dazwischenliegenden Bebau-
ung sowie der geringen Betriebsgrofie ist nicht von relevanten Beeintrachtigungen auszugehen.

Auch der Verkehrslarm der 6stlich verlaufenden BundesstraRe B 312 wirkt sich aufgrund der abge-
schirmten Lage des Plangebiets nicht erheblich aus. Die vorhandene Bebauung entlang der Memmin-
ger StraBe mit ihrer Riegelwirkung sowie die topografisch niedrigere Lage des Plangebiets sorgen fur
eine wirksame Reduktion der Larmeinwirkung. Darliber hinaus ist der betreffende Stralenabschnitt
der B 312 im Larmaktionsplan der Stadt enthalten. Gemal den Larmkartierungen 2022 der Landesan-
stalt fur Umwelt Baden-Wirttemberg liegt der gesamte Geltungsbereich unterhalb des Schwellen-
wertes von 55 dB (A) (24-Stunden-Mittelwert), sodass nach objektiver Datengrundlage keine gesund-
heitsrelevante Larmbeeintrachtigung durch den StraBenverkehr zu erwarten ist.

Im Stiden grenzt das Schulzentrum Ochsenhausen mit Realschule und Gymnasium an das Plangebiet
an. Dabei handelt es sich um eine rein schulische Nutzung mit Unterrichtsraumen, Pausenflachen,
Sportanlagen und Stellplatzen, die ausschlieBlich tagstiber betrieben wird. Das ndchstgelegene Schul-
gebaude liegt in einem Abstand von mindestens 60 m zur zuldssigen Wohnbebauung. Aufgrund die-
ses Abstands sowie der tageszeitlich begrenzten Nutzungsdauer sind keine unzumutbaren Larmein-
wirkungen auf das Plangebiet zu erwarten.
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3.2.5 Impressionen

s

Abbildung 5: Blick von der RiedstrafSe nach Norden auf den nérdlichen Bereich des Plangebietes mit Wohnbebauung.
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Abbildung 6: Ansicht der zum Abriss vorgesehenen Gewdchshduser.

Abbildung 7: Blick auf eine stddtebauliche Liicke mit Nachverdichtungspotenzial auf dem Flurstiick Nr. 455/2.
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4 Ubergeordnete Planungen

4.1 Landesentwicklungsplan Baden-Wiirttemberg 2002 (LEP)

Ziele der Raumordnung sind nach § 3 Abs.1 Nr. 2 ROG ,,verbindliche Vorgaben in Form von raumlich
und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Trager der Landes- oder Regionalplanung ab-
schlieRend abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplanen zur
Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raumes®”.

Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitplane den Zielen der Raumordnung anzupassen. MaRgeblich sind
fiir die Bewertung des gegenstandlichen Bebauungsplans die nachfolgenden genannten Ziele (Z) und
Grundsatze (G), insbesondere des Plansatz 3 des LEP Baden-Wirttemberg ,,Siedlungsentwicklung und
Flachenvorsorge” von Bedeutung. Diese geben die Leitlinien fiir die Umsetzung der nachhaltigen
Siedlungsentwicklung vor:

Leitbild der rdumlichen Entwicklung:

- Inallen Teilrdumen des Landes ist unter Bertiicksichtigung der weiteren Bevolkerungsentwick-
lung auf gleichwertige Lebensverhéltnisse und eine tragfahige Sozialstruktur hinzuwirken.
Dazu sind eine ausreichende Bereitstellung von Wohnraum, gesunde Umweltbedingungen,
[...] anzustreben. Die unterschiedlichen Bediirfnisse der verschiedenen demografischen und
sozialen Gruppen der Gesellschaft sowie die besondere Situation von Frauen, Familien und
Kindern, dlteren Menschen sowie Menschen mit Behinderungen sind zu berticksichtigen (LEP
1.1(G)).

Mit der Schaffung zusatzlichen Wohnraums in innenstadtnaher Lage tragt die Planung zur
Verbesserung der Wohnraumversorgung im landlichen Raum bei. Die MaRnahme fordert
eine soziale Durchmischung durch die geplante Realisierung von mehrgeschossiger Wohnbe-
bauung und erschliel3t das Potenzial fir wohnortnahe Daseinsvorsorge, insbesondere durch
die Ndhe zum Schulzentrum, dem 6ffentlichen Nahverkehr und dem Stadtkern.

- Zur Sicherung der Standortattraktivitat der Stadte und Gemeinden und zur Gewahrleistung
einer angemessenen Versorgung mit Wohnraum fiir alle Teile der Bevdlkerung sind Woh-
nungsbau und stadtebauliche Erneuerung und Entwicklung an den voraussehbaren Bedirf-
nissen und Aufgaben der Gemeinden auszurichten. Dabei sind gewachsene Siedlungsstruktu-
ren durch Bestandspflege, Modernisierung, Revitalisierung, Flachenrecycling und Nachver-
dichtung weiterzuentwickeln, stadtische und gemeindliche Zentren in ihrer Urbanitdt und
Vitalitat zu starken, [...]. Notwendige Siedlungserweiterungen sollen sich in Siedlungsstruktur
und Landschaft einfligen und in Flachen sparender Form verwirklicht werden (LEP 1.4 (G)).

Der Bebauungsplan greift die innerortlichen Entwicklungspotenziale auf und ermdglicht im

Sinne der Zielsetzung eine malvolle bauliche Nachverdichtung und Revitalisierung unterge-
nutzter Flachen. Die gewachsenen Siedlungsstrukturen im Plangebiet werden durch die ge-
plante Umstrukturierung nicht beeintrachtigt, sondern sorgsam weiterentwickelt. Die
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MaBnahme erfiillt damit die Anforderung einer flachensparenden Siedlungsentwicklung und
tragt zur Erhaltung der Urbanitadt und Vitalitat bestehender Wohngebiete bei.

- Die natirlichen Lebensgrundlagen sind dauerhaft zu sichern. [...]. Dazu sind die Nutzung von
Freiraumen fir Siedlungen, Verkehrswege und Infrastruktureinrichtungen durch Konzentra-
tion, Biindelung, Ausbau vor Neubau sowie Wiedernutzung von Brachflachen auf das fiir die
weitere Entwicklung notwendige Mal? zu begrenzen, Beeintrachtigungen 6kologischer Funk-
tionen zu minimieren und nachteilige Folgen nicht vermeidbarer Eingriffe auszugleichen. Zur
langfristigen Sicherung von Entwicklungsmoglichkeiten ist anzustreben, die Inanspruch-
nahme bislang unbebauter Flachen fir Siedlungs- und Verkehrszwecke deutlich zurtickzufih-
ren (LEP 1.9 (G)).

Die geplante Innenentwicklung erfolgt auf bereits versiegelten bzw. betrieblich genutzten
Flachen. Der Verbrauch neuer Freiflachen im AuBenbereich wird vollstandig vermieden.
Gleichzeitig bleiben private Grinstrukturen im riickwartigen Bereich der Grundstiicke erhal-
ten, um die klimatische und 6kologische Funktion des Siedlungsraumes zu starken. Die Pla-
nung entspricht somit dem Grundsatz der 6kologischen Ausgewogenheit und der Minimie-
rung von Eingriffen in Natur und Landschaft.

Raumstruktur:

Die Stadt Ochsenhausen liegt im Landlichen Raum im engeren Sinne und ist als Unterzentrum mit
entsprechender Versorgungsfunktion fiir ihren Verflechtungsbereich eingestuft. Sie befindet sich zu-
dem im Bereich der liberregional bedeutsamen Entwicklungsachse Biberach—-Memmingen, wodurch
ihr eine besondere Rolle in der regionalen Entwicklungsstruktur zukommt.

- Der Landliche Raum ist als Lebens- und Wirtschaftsraum mit eigenstandiger Bedeutung zu
starken und so weiterzuentwickeln, dass sich seine Teilrdume funktional erganzen]...]. Glins-
tige Wohnstandortbedingungen sollen gesichert und Ressourcen schonend genutzt [...] wer-
den (LEP 2.4.1 (GG)).

Die Bebauungsplananderung fordert die stadtebauliche Weiterentwicklung im Bestand und
verbessert die Wohnstandortqualitdt in zentraler Lage. Sie starkt die Stadt Ochsenhausen als
eigenstandigen Lebens- und Wirtschaftsraum mit guter sozialer Infrastruktur, kurzer Wege-
beziehungen und vorhandener Nahversorgung. Dabei wird auf ressourcenschonende Fla-
chennutzung geachtet, da keine zusatzlichen AuBenbereichsflachen beansprucht werden.

- Die durch hohe Erholungs-, Freizeit- und Umweltqualitat vielerorts gegebenen giinstigen
Wohnstandortbedingungen sind zu sichern, fir die weitere Siedlungsentwicklung Flachen
sparend, orts- und landschaftsgerecht zu nutzen und im Standortwettbewerb als Vorteil ge-
zielt einzusetzen (LEP 2.4.3.1 (G)).

Die Umstrukturierung einer gewerblich genutzten Flache in ein allgemeines Wohngebiet ent-
spricht der Zielsetzung, glinstige Wohnstandortbedingungen zu sichern und bestehende
Ortsstrukturen flachensparend weiterzuentwickeln. Dabei werden natlirliche Ressourcen
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geschont, da keine neuen ErschlieBungsmalinahmen erforderlich sind und vorhandene Infra-
struktur genutzt wird.

- Zur Sicherung einer ausgewogenen Raumstruktur und zur Vermeidung einer flichenhaften
Ausbreitung der Verdichtung soll die Siedlungsentwicklung in den Zentralen Orten und den
Siedlungsbereichen der Entwicklungsachsen konzentriert werden (LEP 2.6.4 (Z)).

Die Stadt Ochsenhausen liegt an der landesweit bedeutsamen Entwicklungsachse Biberach—
Memmingen, die auf eine vernetzte Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung abzielt. Die ge-
plante MaBnahme zur Innenentwicklung steht im Einklang mit dem Ziel, Siedlungstatigkeit
vorrangig entlang dieser Achsen zu konzentrieren, um bestehende Potenziale zu nutzen und
die dezentrale Raumstruktur zu starken.

Siedlungsentwicklung und Flachenvorsorge:

- Die Siedlungstatigkeit ist vorrangig auf Siedlungsbereiche sowie Schwerpunkte des Woh-
nungsbaus [...] zu konzentrieren (LEP 3.1.2 (Z)).

Die geplante MaRBnahme liegt innerhalb eines bestehenden Siedlungsbereichs und fligt sich
somit in die dezentrale Siedlungsstruktur des Landes ein. Die Konzentration der Siedlungsta-
tigkeit innerhalb eines bereits erschlossenen Gebiets mit direktem Anschluss an das 6ffentli-
che Verkehrs- und Versorgungsnetz entspricht der raumordnerischen Zielsetzung, Wohnbau-
entwicklung in Schwerpunkten zu biindeln.

- Flachenausweisungen fiir Wohnungsbau und Arbeitsstatten sollen verstarkt Belangen der
Nachhaltigkeit Rechnung tragen, insbesondere durch Nutzung von Entsiegelungspotenzialen
[...] (LEP 3.1.7 (G)).

Durch die bauliche Nachverdichtung auf bereits versiegelten bzw. genutzten Flachen wird
Flachenverbrauch vermieden. Gleichzeitig bietet die Neuordnung im Zuge der Wohnnutzung
Potenziale fur eine energetisch effiziente Bebauung mit zeitgemalken Standards hinsichtlich
Dammung, regenerativer Energieversorgung und Flacheneffizienz.

- Die Siedlungsentwicklung ist vorrangig am Bestand auszurichten. Dazu sind Mdoglichkeiten
der Verdichtung und Arrondierung zu nutzen, Baullicken und Baulandreserven zu ber{icksich-
tigen sowie Brach-, Konversions- und Altlastenflachen neuen Nutzungen zuzufihren (LEP
3.1.9(2)).

Mit der geplanten MaRRnahme wird konsequent ein vorhandenes Innenentwicklungspotenzial
genutzt. Es handelt sich um bereits erschlossene, gewerblich genutzte Grundstiicke, die
durch Umnutzung einer wohnbaulichen Nachnutzung zugefiihrt werden. Es wird kein neuer
Aullenbereich in Anspruch genommen, womit dem Ziel der Flachenschonung und Ressour-
censicherung im Sinne des LEP BW 2002 entsprochen wird.

- Die stadtebauliche Erneuerung und Entwicklung soll sich an den voraussehbaren Bediirfnis-
sen und Aufgaben der Gemeinden ausrichten; sie soll fiir alle Teile der Bevolkerung eine aus-
reichende und angemessene Versorgung mit Wohnraum gewahrleisten und die Standort-,
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Umwelt- und Lebensqualitét in innerdrtlichen Bestandsgebieten verbessern (LEP 3.2.1 (G)).
Zur Deckung des Wohnraumbedarfs sind vorrangig vorhandene Wohngebiete funktionsfahig
zu halten und weiterzuentwickeln sowie innerortliche Moglichkeiten der Wohnraumschaf-
fung auszuschdpfen (LEP 3.2.2 (G)). Ortliche und stidtische Zentren sind durch stidtebauli-
che MaRnahmen, Einrichtungen des Gemeinbedarfs sowie durch Erhaltung und Riickgewin-
nung der Wohnfunktion in ihrer Wohnqualitat zu sichern und zu starken (LEP 3.2.3 (G)).

Die geplante Bebauungsplananderung reagiert auf die Nachfrage nach Wohnraum im Kern-
bereich Ochsenhausens und tragt damit zur Sicherung einer angemessenen Wohnraumver-
sorgung fur verschiedene Bevolkerungsgruppen bei. Die Umwandlung eines bislang gewerb-
lich gemischten Gebiets in ein allgemeines Wohngebiet eroffnet zusatzliches Entwicklungspo-
tenzial, das die Wohnfunktion in innerortlicher Lage gezielt starkt. Das vorhandene Wohnge-
biet wird weiterentwickelt, sowie innerortliche Potenziale zur Wohnraumschaffung ausge-
schopft. Die geplante stadtebauliche Struktur fugt sich in das bestehende Siedlungsgefiige
ein und bericksichtigt bestehende Bebauungsstrukturen.

Durch die Beachtung der genannten Ziele und Grundsatze des Landesentwicklungsplans Baden-Wirt-
temberg tragt der Bebauungsplan zur Innenentwicklung der Stadt Ochsenhausen zur Erreichung ei-
ner nachhaltigen und ausgewogenen Siedlungsentwicklung bei und unterstitzt die Umsetzung der
raumordnerischen Ziele des LEP.

4.2 Regionalplan Donau-lller

Die Aussagen des Landesentwicklungsplanes werden grundsatzlich durch die Regionalplanung kon-
kretisiert. Die Stadt Ochsenhausen ist im Regionalplan des Regionalverbandes Donau-lller als Unter-
zentrum innerhalb des landlichen Raumes eingestuft und liegt auf der Uberregionalen Entwicklungs-
achse Biberach a. d. RiR — Memmingen.

Der Regionalplan Donau-lller trifft zur Siedlungsentwicklung mit Wohnbauflachen an dem vorgesehe-
nen Standort folgende relevante Aussagen:

Allgemeine Grundsatze

- Die Flachenneuinanspruchnahme fiir raumbedeutsame MaRnahmen soll unter dem Aspekt
einer nachhaltigen Entwicklung verringert werden. Hierzu sollen flaichenschonende Alternati-
ven geprift und bei annahernd gleicher Wirtschaftlichkeit und gleichem Nutzen bevorzugt
umgesetzt werden (A 1, 6 (G)).

Die Planung erfolgt innerhalb des bestehenden Siedlungsgefiiges und zielt auf die stadtebau-
liche Nachverdichtung sowie die Umnutzung einer ehemals gewerblich genutzten Flache. Da-
mit wird ein aktiver Beitrag zur Innenentwicklung im Sinne des § 1a Abs. 2 BauGB geleistet.
Insgesamt tragt die Planung zur Reduktion des Flachenverbrauchs neuer Freiflachen im Au-
Renbereich bei und entspricht damit dem regionalplanerischen Ziel einer flichensparenden
und nachhaltigen Siedlungsentwicklung.
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- Der Klimaschutz sowie die Vorsorge vor den Folgen des Klimawandels sollen als wichtige
Querschnittsaufgaben bei allen Planungsentscheidungen in der Region verstarkt und frihzei-
tig Berlicksichtigung finden (A 1, 7 (G)).

Durch die Konzentration der Entwicklung im Innenbereich wird eine zuséatzliche Versiegelung
bislang unbebauter Flachen vermieden. Gleichzeitig werden im Plangebiet vorhandene pri-
vate Grinstrukturen im rickwartigen Grundstiicksbereich gesichert, sodass deren kleinklima-
tische Funktionen erhalten bleiben. Zudem enthilt der griinordnerische Fachbeitrag (siehe
Kapitel 6 und 9) Festsetzungen zur klimaangepassten Gestaltung und Erhaltung 6kologisch
wirksamer Strukturen.

Entwicklungsachsen

- Die Siedlungsentwicklung entlang der regionalen Entwicklungsachsen ist insbesondere auf
die bestehende Verkehrs- und sonstige Infrastruktur auszurichten, um deren Tragfahigkeit zu
sichern und die Voraussetzungen fir einen weiteren bedarfsgerechten Ausbau zu schaffen (A
I, 2 (2)).

Die Planung greift dieses Ziel auf, indem sie sich auf bereits erschlossene Grundstticke inner-
halb des Bestandes bezieht. Das Plangebiet wird lber die vorhandene RiedstralRe sowie liber
Anbindungen an die L 302 (BrihlistraRe) und die B 312 (Memminger StraRe) leistungsfahig
erschlossen. Der Standort ist zudem in das regionale OPNV-Netz (DING) eingebunden, mit
fulRlaufig erreichbaren Bushaltestellen. Die Konzentration der Nachverdichtung auf bereits
bestehende innerstadtische Strukturen tragt zur Auslastung und besseren Nutzbarkeit der
bestehenden Infrastruktur bei und erfordert keine zusatzlichen verkehrlichen oder techni-
schen ErschlieBungsmalinahmen.

Siedlungswesen

- Beider Siedlungsentwicklung sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung mog-
lichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zuldssig, wenn Potenziale der Innenentwicklung
nicht zur Verfligung stehen (B Ill, 6 (2)).

Die Planung basiert auf einer Bestandsliberplanung innerhalb eines vorhandenen Mischge-
biets und verfolgt ausdriicklich das Ziel, brachliegende oder untergenutzte Flachen fiir Wohn-
zwecke verfligbar zu machen. Es handelt sich um eine klare MaBnahme der Innenentwick-
lung im Sinne von § 13a BauGB, wodurch dem Ziel der Flachenminimierung in vollem Umfang
Rechnung getragen wird.
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Abbildung 8: Auszug aus der Strukturkarte des Regionalplans des Regionalverbandes Donau-lller (RVDI 2024).

4.3 Flachennutzungsplan

Der rechtsgiiltige Flachennutzungsplan 2025 der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Ochsenhau-
sen stellt den raumlichen Geltungsbereich als Gemischte Bauflache (M) im Bestand dar. Da die beste-
hende Darstellung nicht mit der beabsichtigten stadtebaulichen Nutzung als Wohnbauflache liberein-
stimmt, ist die ,,5. Anderung des Bebauungsplanes Ochsenhausen Siid“ nicht aus dem geltenden Fl-
chennutzungsplan entwickelt. Der Flachennutzungsplan wird gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Rah-
men der Berichtigung angepasst und als Wohnbauflache im Bestand (W) dargestellt.
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Abbildung 9: Ausschnitt aus dem Fldchennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Ochsenhausen (Stadt
Ochsenhausen, 2025).

4.4 Bestehende Bebauungsplane

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des rechtskraftigen Bebauungsplans ,,Ochsenhausen Siid*“,
der am 24.01.1980 erstmals in Kraft trat. Die seither erfolgten vier Anderungen — zuletzt die 4. Ande-
rung vom 03.08.2012 — betreffen ausschlieBlich Bereiche auRerhalb des aktuellen Anderungsgebiets.

Der rechtskraftige Bebauungsplan weist das Gebiet bislang als Mischgebiet (MI) gemalt § 6 BauNVO
aus. Mit der 5. Anderung erfolgt eine stidtebaulich begriindete Anpassung der Art der baulichen
Nutzung. Die planungsrechtliche Festsetzung wird in ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gemaR § 4
BauNVO uberfiihrt. Hintergrund dieser Anderung ist die tatsachliche Entwicklung des Gebiets hin zu
einer nahezu ausschlie8lich wohnbaulich genutzten Struktur. Gewerbliche Nutzungen, wie z. B. die
ehemals anséssige Friedhofsgartnerei, sind mittlerweile entfallen. Der Charakter eines Mischgebiets,
das ein ausgewogenes Nebeneinander von Wohnen und nicht wesentlich storendem Gewerbe er-
moglichen soll, ist faktisch nicht mehr gegeben. Damit fehlt die stadtebauliche Grundlage fiir eine
weitere Ausweisung als Mischgebiet. Vor diesem Hintergrund ist eine Anpassung des planerischen
Rechtsrahmens an die realen stadtebaulichen Verhaltnisse und Entwicklungstendenzen geboten, um
weitere wohnungsbauliche Entwicklungen zuzulassen.

Im Rahmen der 5. Anderung wurde der Bebauungsplan in allen relevanten Teilen, zeichnerisch wie
textlich, einer umfassenden Uberpriifung unterzogen. Ziel war es, die bestehenden Regelungen an
die heutigen stadtebaulichen Anforderungen und Nutzungsbedarfe der Eigentlimerinnen und
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Eigentliimer anzupassen. Die betroffenen Teilbereiche werden stadtebaulich neu geordnet und auf
eine zukunftsfahige Wohnnutzung ausgerichtet. Im Ergebnis steht eine systematische Fortschreibung
des bestehenden Plans, die sowohl die vorhandenen Strukturen respektiert als auch neue Entwick-
lungsmoglichkeiten schafft.

Die maRlichen Festsetzungen, insbesondere zur Grundflachenzahl (GRZ), zu den Gebaudehohen so-
wie zur Gberbaubaren Grundstticksflache, orientieren sich an den Bestandsverhaltnissen und ermog-
lichen gleichzeitig eine maRvolle Nachverdichtung. So wurden die Baugrenzen gezielt iberarbeitet,
um bestehende Hauptgebdude besser zu integrieren und kleinere Abweichungen im Sinne der Be-
standssicherung zu berticksichtigen. Darliber hinaus wurden die Baugrenzen dort erweitert, wo dies
stadtebaulich sinnvoll erscheint, um den Eigentiimerinnen und Eigentlimern zusatzliche Mdéglichkei-
ten zur Nutzung ihrer Grundstlicke zu er6ffnen. Mit der Anpassung der Baugrenzen wird somit nicht
nur der Bestand gesichert, sondern zugleich auch neues Baurecht geschaffen, das eine behutsame
bauliche Weiterentwicklung innerhalb klar definierter stadtebaulicher Rahmenbedingungen ermog-
licht.

In WA 2 wurde die GRZ in Teilbereichen von 0,2 auf 0,4 angehoben — eine Verdopplung der zulassi-
gen liberbaubaren Flache, die eine deutliche Verbesserung des Baurechts darstellt. Die zuvor gel-
tende GFZ von 0,4 bzw. 0,7 sowie die Festsetzung von max. zwei Vollgeschossen werden durch ein
modernisiertes Festsetzungssystem ersetzt, das neben zuldssigen Grundflachen auf maximal zulassi-
gen Wand- und Gebaudehohen basiert. MalRgeblich ist nun eine maximale Wandhohe von 6,0 m, die
eine typische zweigeschossige Wohnbebauung plus optional ausgebautem Dachgeschoss ermdoglicht.
Fir die Eigentiimer verbessert sich damit die Nutzbarkeit der Grundstiicke zu Wohnzwecken.

Im Bereich WA 3 bleibt die GRZ bei 0,4 bestehen. Die zuvor geltende Geschossflachenzahl (GFZ) von
0,7 und die Festsetzung von maximal zwei Vollgeschossen entfallen. An deren Stelle treten nun die
maximale Wandhohe von 7,8 m sowie eine maximal zuldssige Gebdaudehdhe als steuernde Elemente
fir die bauliche Ausnutzung. Diese differenzierten Festsetzungen ermdglichen die geplante Bebau-
ung mit modernen, stadtebaulich integrierten Mehrfamilienhdusern, die sich in Dichte, Malstab und
Ausrichtung an der ortsilblichen Siedlungsstruktur orientieren. Trotz der gréRBeren Baukorper bleibt
die bauliche Dichte stadtebaulich vertretbar, da die bisherige Nutzung durch Gewachshauser und Ne-
bengebidude mit einer wesentlich hoheren Flacheninanspruchnahme verbunden war. Fur die Eigen-
timer entsteht dadurch ein klar definiertes und erweitertes Baurecht, das gleichzeitig den Anforde-
rungen des Ortsbilds und den Belangen der Nachbarschaft gerecht wird. Die gréRere Malstablichkeit
der geplanten Gebaude im Vergleich zur nordlich angrenzenden Bestandsbebauung ist stadtebaulich
begriindet, da der Grundstilickszuschnitt in WA 3 deutlich grofRzligiger dimensioniert ist. Dadurch ist
eine weitergehende bauliche Ausnutzung moglich, ohne die ortstypisch lockere Bebauungsstruktur
des Wohngebietes infrage zu stellen.

Parallel zur Anderung des MaRes der baulichen Nutzung wurden die Baugrenzen an den tatséchli-
chen Gebdudebestand angepasst. Teilweise liegt der Abstand zur StraRRe bei weniger als 2,5m. Dies
erfolgte zur Sicherung der Bestandsgeb&dude. Neubauten missen den gesetzlichen Vorschriften ent-
sprechen. Fir die Eigentlimer ergeben sich daraus keine wesentlichen Einschrankungen, da die Bau-
fenster entweder gleichgeblieben sind oder sich vergréRert haben, sodass kiinftig eine flexiblere Be-
bauung innerhalb des festgesetzten Rahmens moglich ist. Lediglich an der Rottum wurde das
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Baufenster westseitig teilweise verkleinert, da Teile der bisherigen tberbaubaren Flache im gesetzli-
chen Gewasserrandstreifen liegen und daher aus wasserrechtlichen Griinden kiinftig nicht mehr
Uberbaubar sind.

Ein wesentlicher Unterschied zur bisherigen Planung liegt in der nunmehr verbindlichen Hohenfest-
setzung Gber Wand- und Gebaudehohen. Wahrend friher ausschlielich die Zahl der Vollgeschosse
und die GFZ geregelt waren, ermoglichen die neuen Festsetzungen eine bessere Steuerung der tat-
sachlichen Baukorperwirkung. Einschrankungen gegeniiber dem bisherigen Rechtszustand ergeben
sich daraus nicht, vielmehr werden Klarheit und Flexibilitat fiir Bauherren geschaffen, die den erhoh-
ten Anforderungen an zusatzlichen Wohnraum im Rahmen einer qualitatsvollen Nachverdichtung
Rechnung tragen.

Die bislang sehr restriktiven Vorgaben zu Nebenanlagen aulRerhalb der tiberbaubaren Grundstiicks-
flaichen werden aufgelockert. Nebenanlagen sind nun im bis zu einer Grundflidche von 35 m? zul3ssig.
Die gestalterisch bewahrte ortliche Bauvorschrift zu den Einfriedungen aus dem rechtskraftigen Be-
bauungsplan wird grundsétzlich beibehalten und in die Anderung des Bebauungsplans tberfiihrt. Er-
ganzend wird die Vorschrift um moderne Metallstabgitter- oder Metallmattenzaune (z. B. Doppel-
stabmatten) erweitert, um den Eigentiimern eine pflegeleichte und langlebige Alternative anzubie-
ten. Neu aufgenommen wurde zudem eine 6kologische Anforderung zur Durchladssigkeit der Einfrie-
dungen fir Kleinsduger. Zaune mussen entweder mindestens 10 cm Abstand zum Boden aufweisen
oder durch alternative bauliche MaBnahmen durchléssig gestaltet sein. Die zuldssige Hohe der Ein-
friedungen bleibt unverdandert bei maximal 1,00 m lGiber Gehweg- bzw. StraRenhinterkante. Sockel-
mauern bis 0,20 m sind weiterhin zuldssig, bei Hanglage konnen in begriindeten Fallen auch héhere
Sockel- oder Stiitzmauern genehmigt werden. Fir die Grundstiickseigentiimer ergeben sich durch die
Neuregelung keine erheblichen Einschriankungen, da moderne und wartungsarme Materialien wie
Stabgitterzaune zusatzlich zugelassen werden. Die Anderungen tragen zu einer Beibehaltung der ge-
stalterischen Qualitat und 6kologischen Funktionalitdt von Einfriedungen bei.

Vorgaben zur Oberflachengestaltung und Begriinung (z. B. Verbot von Steingarten) wurden ergénzt,
um eine klimaangepasste Gestaltung sicherzustellen.

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans ist eine sorgfaltige Abwagung der Interessen der Planbe-
troffenen erforderlich. In diesem Fall sind dies die Eigentiimer der bereits bebauten Grundsticke.
Diese haben Interesse daran, dass ihr bisheriger baurechtlicher Status quo nicht verschlechtert wird.
Grundsatzlich haben bestehende Gebdude und bauliche Anlagen Bestandsschutz. Das bedeutet, dass
in erster Linie Neu- oder Ersatzbauten sowie relevante Veranderungen von den Vorgaben des Bebau-
ungsplans betroffen sind.

Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass die neuen textlichen Festsetzungen der Bebauungs-
plandnderung den bisherigen baurechtlichen Status quo der planbetroffenen Eigentliimer nur gering-
fligig einschranken. Wo Einschrankungen vorgenommen wurden, sind diese durch stéadtebauliche
bzw. wasserrechtliche Ziele gerechtfertigt, wie die maRvolle Steuerung der baulichen Nutzung, die
gestalterische Qualitdt des Ortsbildes, sowie die Erhaltung der Griin- und Gartenbereiche und die
Einhaltung des Gewésserrandstreifens. Die vorgenommenen Anderungen erméglichen eine
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moderate Nachverdichtung und sichern gleichzeitig die Gestaltungsqualitat des Gebietes, ohne die

Eigentliimer GbermaRig zu belasten.

Abbildung 10: Ausschnitt aus dem rechtskrdftigen Bebauungsplan ,,Ochsenhausen Siid” (Stadt Ochsenhausen, 1980).

4.5 Rechtlich geschiitzte Gebiete und Objekte

4.5.1 NATURA 2000-Gebiete und gesetzlich geschiitzte Biotope

Im Plangebiet selbst und dessen Umfeld befinden sich keine Natura 2000-Gebiete oder gesetzlich ge-
schitzte Biotope, wodurch negative Auswirkungen infolge der Planung ausgeschlossen werden kon-
nen.

Ostlich des Geltungsbereichs, etwa 150 m entfernt liegt das Landschaftsschutzgebiet ,,Nadelwald am
Heselsberg” (4.26.006). Ebenso liegt rund 300 m Luftlinie westlich das geschitzte Offenlandbiotop
,Naturnaher Bachlauf ,Mihlkanal stidlich Ochsenhausen” (179254260219).

Die zustadndige Naturschutzbehorde wird im Bauleitplanverfahren beteiligt.
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4.5.2 Wasserrechtliche Vorgaben

Innerhalb des Plangebietes und in dessen Umfeld befinden sich keine Wasserschutz- und Hochwas-
serschutz- sowie Uberschwemmungsgebiete. Allerdings weist die Starkregengefahrenkarte der Stadt
Ochsenhausen, welche infolge der Starkregenereignisse im Juni 2016 erstellt wurde, fiir das Plange-
biet eine potenzielle Betroffenheit bei Starkregenereignissen aus. Diese Kartierung differenziert drei
unterschiedliche Szenarien (seltene, auBergewdhnliche und extreme Ereignisse) in Bezug auf Uber-
flutungsflachen und Uberflutungstiefen. Im Bereich der RiedstraRe sowie auf angrenzenden Grund-
stiicken ist demnach bei seltenen Starkregenereignissen mit Uberflutungstiefen von 10 bis 50 cm, bei
extremen Ereignissen sogar mit Uberflutungstiefen von bis zu 100 cm, insbesondere auf Grundstii-
cken westlich der Riedstrale, zu rechnen. Diese flachenhafte Wasseransammlung wird vorrangig
durch oberflachig abflieRendes Niederschlagswasser verursacht. Daraus ergibt sich die Notwendig-
keit, bauliche Anlagen hochwasserangepasst auszubilden.

Abbildung 11: Ausschnitt aus der Starkregengefahrenkarte (links: seltenes Ereignis; rechts: extremes Ereignis)

5 Planungskonzept

5.1 Allgemeine Zielsetzung und Grundziige der Planung

Die 5. Anderung des Bebauungsplans ,,Ochsenhausen Siid“ verfolgt das Ziel, die vorhandenen stidte-
baulichen Strukturen behutsam weiterzuentwickeln und zugleich neue Impulse fiir den dringend be-
notigten Wohnraum zu setzen. Der Entwurf basiert auf einer fundierten Bestandsaufnahme und ei-
ner stadtebaulichen Analyse, bei der verschiedene Kartenwerke, Luftbilder sowie Begehungen vor
Ort herangezogen wurden. Aufbauend auf dieser Analyse liegt der Fokus auf der Bewahrung stadte-
baulich pragender Grundstrukturen und Qualitdten bei gleichzeitiger Nachverdichtung und
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ortsbildvertriglicher Offnung gestalterischer und baulicher Spielrdume. Die Planung verbindet damit
die Sicherung erhaltenswerter gewachsener Strukturen mit einer geordneten baulichen Erneuerung.

Das Plangebiet gliedert sich in drei Teilbereiche (WA 1 bis WA 3), die jeweils unterschiedliche Aus-
gangssituationen aufweisen:

e WA 1 und WA 2 bilden das gewachsene Wohnquartier entlang der Riedstral3e. Dieses ist ge-
pragt durch eine strallenbegleitende Bebauung in offener Bauweise, kleinteilige Grund-
stlickszuschnitte sowie durch liberwiegend begriinte Vorgartenzonen, die gemeinsam eine
einheitliche Gebaudeflucht und einen klar gefassten Straenraum ausbilden.

e WA 3 umfasst das Gelande der ehemaligen Gartnerei, das bislang gewerblich genutzt wurde
und aufgrund seiner Lage und Grole eine Schliisselrolle fir eine moderne Wohnraument-
wicklung einnimmt.

Vor diesem Hintergrund sieht die Planung fiir die Teilbereiche WA 1 und WA 2 vor, die charakteristi-
sche Formensprache des Quartiers, bestehend aus maRstablich gegliederter Bebauung, klar definier-
ten Baufluchten und begriinten Vorgartenzonen zu bewahren und damit die pragenden Raumkanten
des Quartiers zu sichern. Die Festsetzungen orientieren sich an den Bestandsgebauden, wurden je-
doch Uberprift und teilweise angepasst. So erfolgt erstmals eine systematische Fortschreibung der
bislang rechtskraftigen Festsetzungen, um sie an die heutigen Gegebenheiten und Nutzungserforder-
nisse der Eigentiimer anzupassen.

Gleichzeitig wird in beiden Bereichen (WA 1, WA 2) eine moderate Nachverdichtung etwa durch ho-

here Wandhohen, die Anpassung von Baugrenzen und eine differenziertere Regelung zu Nebenanla-
gen ermoglicht. Die potenzielle Hohenwirkung insbesondere von Flachdachgebdauden wird durch die
festgesetzten Wandhohen begrenzt, sodass trotz der erweiterten gestalterischen Freiheit keine stad-
tebaulich nachteilige Dominanz im Stralenraum entsteht.

Der Teilbereich WA 3 nimmt innerhalb des Plangebiets eine eigenstdndige stadtebauliche Rolle ein.
Mit der Neuentwicklung eines bislang gewerblich genutzten Areals entsteht hier ein modernes Woh-
nen mit Mehrfamilienhdusern. Die Planung ermdglicht in diesem Bereich eine starker verdichtete
Wohnform, die mit einer gegenliber WA 1 und WA 2 erh6hten, jedoch klar begrenzten Wand- und
Gebiudehdhe gesteuert wird und damit die Funktion eines Ubergangsbereichs zur stidlich anschlie-
Renden Bebauung mit groReren Gebadudestrukturen ibernimmt. Auch hier sind mehrere Dachfor-
men zuldssig, wobei die stadtebauliche Einfligung nicht iber die Dachform, sondern iber die Hohen-
begrenzung und die Baukdrperstellung innerhalb der Baugrenzen gesichert wird. Durch diese Festset-
zung wird hier eine zeitgemale und urbane Wohnform zugelassen, die sich bewusst vom kleinteilige-
ren Bestand absetzt, ohne diesen zu dominieren. Ergdnzende Festsetzungen zur Grundstiicksbegri-
nung sowie Pflanzgebote sichern eine dauerhafte Durchgriinung des Gebiets.
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6 Erlduterung der planungsrechtlichen Festsetzungen

6.1 Art der baulichen Nutzung

Auf Grundlage der bestehenden Nutzungsstruktur sowie der tatsachlichen Entwicklung des Plange-
biets wird das gesamte Anderungsgebiet als Allgemeines Wohngebiet (WA) gemiR § 4 BauNVO fest-
gesetzt. Diese Festsetzung stellt eine planungsrechtliche Anpassung an die faktische Nutzung dar, da
das Gebiet heute nahezu ausschlielRlich durch Wohnbebauung gepragt ist und ehemals vorhandene
gewerbliche Nutzungen — wie etwa die Friedhofsgartnerei — inzwischen entfallen sind.

Die Festsetzung als Allgemeines Wohngebiet ermoglicht neben der Wohnnutzung auch der Versor-
gung dienende Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht storende Handwerksbetriebe, au-
Rerdem Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Diese Nut-
zungen sind typischerweise mit einer ruhigen Wohnnutzung vereinbar und férdern eine gewisse
Funktionsmischung, ohne das Wohnumfeld zu beeintrachtigen.

Zur Wahrung des Gebietscharakters und zur Vermeidung potenziell storender Nutzungskonflikte wer-
den jedoch Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe, Anla-
gen fur Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausdriicklich ausgeschlossen. Diese Nut-
zungen sind mit einem hoheren Verkehrsaufkommen, einem gréoReren Stellplatzbedarf oder einer
starkeren baulichen Inanspruchnahme verbunden.

Die Unterteilung in WA 1, WA 2 und WA 3 ermdoglicht es, differenzierte an die Bestandssituation an-
gepasste und weitergehende Festsetzungen zu treffen und somit das Plangebiet baulich zu struktu-
rieren.

6.2 MaR der baulichen Nutzung

Das MaR der baulichen Nutzung wird im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans differenziert nach
Teilbereichen lber die Grundflachenzahl (GRZ), die maximal zuldssige Wandhohe (WH), die maximal
zuldssige Gebdudehohe (GH) sowie die minimale und maximale Héhe der RohfuBbodenoberkante
(ROK) geregelt.

Die GRZ wird im Sinne des § 19 BauNVO festgesetzt. Grundlage fiir die Bemessung ist die vorhandene
Ausnutzung innerhalb des Plangebiets, die sich je nach Teilbereich aktuell zwischen 0,06 (WA 1) und
0,35 (WA 3) bewegt. In allen Bereichen wird die GRZ einheitlich auf 0,4 festgesetzt, was dem Orien-
tierungswert fur Allgemeine Wohngebiete gemall § 17 BauNVO entspricht. Dies gewahrleistet die
Fortfiihrung der durchgriinten, lockeren Siedlungsstruktur, die das Gebiet bislang pragt, und stellt
sicher, dass die Nachverdichtung in einem stdadtebaulich vertraglichen Rahmen bleibt. Die GRZ kann
in WA 3 zudem durch unterirdische bauliche Anlagen (z. B. Tiefgaragen) nach § 19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3
BauNVO auf bis zu 0,8 liberschritten werden. Diese Regelung tragt der hoheren baulichen Dichte im
Bereich der geplanten Mehrfamilienhausbebauung Rechnung und ermaoglicht zugleich eine Reduzie-
rung oberirdischer Stellplatz- und Verkehrsflachen mittels einer Tiefgarage. In den (brigen
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Teilbereichen darf die zuldssige Grundflache tber die Regelung des § 19 Abs. 4 BauNVO hinaus durch
Garagen, Stellplatze und Nebenanlagen um bis zu 50 % liberschritten werden.

Um eine ortsvertragliche Hohenentwicklung der Gebaude zu gewahrleisten, werden differenzierte
Wand- und Gebdudehohen festgesetzt. In den Bereichen WA 1 und WA 2 ist eine maximale Wand-
héhe von 6,0 m bei geneigten Dachern und von 6,5 m bei Flachddchern (Oberkante Attika) zulassig,
was typischen zwei Vollgeschossen entspricht. Diese Hohe lasst eine maRvolle Aufstockung/Knie-
stockerhohung des Dachgeschosses als zweites Vollgeschoss gegeniiber dem heutigen Bestand, der
Uberwiegend Wandhdhen von ca. 4,10 bis 4,90 m aufweist, zu und sichert eine stadtebaulich vertrag-
liche Einfligung in das gewachsene Umfeld ohne eine riegelartige, driickende Wirkung der Baukorper
auf die Nachbarschaft und das Strallenbild zu erzeugen. Fiir den Bereich WA 3, in dem eine Mehrfa-
milienhausbebauung vorgesehen ist, wurde eine auf die ortlichen Gegebenheiten und stadtebauli-
chen Zielsetzungen abgestimmte Regelung zum Mal$ der baulichen Nutzung getroffen. Zur Steuerung
der baulichen Hohenentwicklung wird eine maximale Wandhohe von 7,8 m festgesetzt. Diese be-
misst sich bei geneigten Dachern von der RohfuRbodenoberkante (ROK) im Erdgeschoss bis zum
Schnittpunkt der AuBenkante der traufseitigen AulRenwand mit der Dachhaut. Bei Flachdachgebau-
den im Teilbereich WA 3 besteht die Moglichkeit, die maximal zuldssige Wandhoéhe von 7,8 m durch
ein zusatzliches, zurlickgesetztes Staffelgeschoss um bis zu 1,8 m zu erhéhen. Diese Option ist an
klare gestalterische Vorgaben geknlipft, insbesondere an einen Riicksprung der nérdlichen und west-
lichen AuRenwand des Staffelgeschosses um mindestens 1,5 m. Durch diese Riickstaffelung wird die
wahrnehmbare Gebdudehohe im Strallenraum und insbesondere gegeniiber der nordlich angrenzen-
den Bestandsbebauung reduziert. Das Staffelgeschoss tritt damit gegenliber der Hauptfassade zurtick
und wirkt stadtebaulich untergeordnet. Mit dieser Festsetzung wird der notwendige Raum fiir eine
dreigeschossige Wohnnutzung (zwei Vollgeschosse zuziiglich ausgebautem Dachgeschoss/ zurtickge-
setzten Staffelgeschoss) geschaffen. In diesem Zusammenhang wurden die Belange der unmittelbar
nordlich angrenzenden Nachbarschaft mit der FI.Nr. 456/5 berticksichtigt. Die neu zuldssige Wand-
héhe von 6,0 m im Teilbereich WA 2 begrenzt die Hohendifferenz zur Bebauung im WA 3 auf maxi-
mal 1,8 m und gewihrleistet damit einen stadtebaulich vertraglichen Ubergang sowie eine ausrei-
chende Belichtung des nordlich angrenzenden Gebaudes. Dariiber hinaus werden in der dem Bebau-
ungsplan zugrunde liegenden Genehmigungsplanung fiir das Mehrfamilienhaus im WA 3 die gesetzli-
chen Abstandsflachen gem. LBO eingehalten.

Durch die Festsetzung einer minimal und maximal zuldssigen RohfuBbodenoberkante (ROK) im Erd-
geschoss soll eine zuldssige Ausgangshohe in Bezug auf die ErschlieRungsstralRe festgesetzt werden.
Um das Baugeldnde an die ortlichen Gelandeverhéltnisse und an Starkregenereignisse anzupassen,
ist die ROK des Erdgeschosses fiir Hauptgebaude auf mindestens +0,3 m und héchstens +0,8 m lber
der bestehenden StraRenoberkante begrenzt. Diese Hohenfestsetzung sorgt fir eine einheitliche Ho6-
henlage der Erdgeschossfulbéden und steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Starkregen-
gefahrenkarte der Stadt Ochsenhausen, die nach den Starkregenereignissen 2016 erstellt wurde. Die
Mindesthohe der ROK von +0,3 m Uber StraBenoberkante dient daher dem praventiven Schutz der
Wohngebaude vor eindringendem Oberflachenwasser in die Erdgeschosse, das im Starkregenfall
durch die Stralle oder von angrenzenden Grundstiicken zuflieRen kann.
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6.3 Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflache

Die Festsetzungen zur Bauweise greifen die bestehende Baustruktur auf und sichern das typische
Orts- bzw. StraBenbild. Fiir das gesamte Plangebiet wird die offene Bauweise gemald § 22 Abs. 2
BauNVO festgesetzt. Damit ist sichergestellt, dass Gebdude mit seitlichem Grenzabstand errichtet
werden und die typischen stralenbegleitenden Einzel- und Doppelhausstrukturen erhalten bleiben.
Die offene Bauweise ermoglicht eine flexible Bebauung in Anlehnung an die gewachsene Bebauungs-
struktur, die sich im Bestand durch freistehende Einfamilienhduser und Doppelhduser mit ausrei-
chenden Abstanden und Garten auszeichnet.

Die Bauweise wird in den Teilbereichen wie folgt konkretisiert:
e WA 1: Einzel- und Doppelhauser zuldssig (ED)
e WA 2 und WA 3: Einzelhauser (E)

Diese Differenzierung tragt den unterschiedlichen stadtebaulichen Voraussetzungen innerhalb des
Plangebiets Rechnung. In WA 1 ist durch die GrundstlcksgroRen und Zuschnitte eine flexiblere Be-
bauung mit Doppelhdusern moglich und stadtebaulich vertretbar, da dort bereits ein Doppelhaus
steht und stidtebaulich einen Ubergangsbereich zur nérdlichen Bebauung mit groBerer MaRstéblich-
keit mit vermehrten Doppelhdusern darstellt. In WA 2 und WA 3 wird die Einzelhausstruktur beibe-
halten, was dem bisherigen Erscheinungsbild entspricht und eine klare Ordnung innerhalb der Quar-
tiersstruktur fordert.

Die Lage der baulichen Anlagen wird durch die Festsetzung von Baugrenzen im zeichnerischen Teil
geregelt. Im Rahmen der vorliegenden Bebauungsplandanderung werden insgesamt zwei zusammen-
hingende, bandartige Baufenster festgesetzt. Die Baugrenzen orientieren sich weitgehend an den
vorhandenen Bestandsbauten und wurden bestandsnah angepasst, um eine moglichst hohe Uberein-
stimmung mit der bereits realisierten Bebauung zu erreichen. Teilweise liegt der Abstand zur StralSe
bei weniger als 2,5m. Dies erfolgte zur Sicherung der Bestandsgebdude. Neubauten missen den ge-
setzlichen Vorschriften entsprechen. Fir die Grundstilickseigentlimer ergeben sich dadurch keine Ein-
schrankungen, sondern teilweise sogar vergroRerte Baufenster, die mehr bauliche Flexibilitat ermog-
lichen. Einzige Ausnahme bildet die stidwestlichste Bauparzelle, in der das Baufenster aus Griinden
des Gewasserrandstreifens geringfligig zurickgenommen werden muss.

Die zeichnerisch festgesetzten Baugrenzen dirfen im Regelfall durch Gebdude und Gebaudeteile
nicht Gberschritten werden. Im Sinne von § 23 Abs. 3 BauNVO ermoglicht der Bebauungsplan gering-
fiigige Uberschreitungen bis zu 1,5m durch untergeordnete Bauteile im Sinne von § 5 Abs. 6 der Lan-
desbauordnung Baden-Wiirttemberg (LBO). Die LBO definiert hier untergeordnete Bauteile ,wie Ge-
simse, Dachvorspriinge, Eingangs- und Terrassenliberdachungen, wenn sie nicht mehr als 1,5 m vor
die Auenwand vortreten, [...] Vorbauten, wie Wande, Erker, Balkone, Tiir- und Fenstervorbauten.”

Terrassen stellen, sofern sie unmittelbar an das Wohngebaude angrenzen, also mit diesem konstruk-
tiv bzw. funktional verbunden sind, nach Rechtsprechung einen Teil der Hauptanlage dar. Demnach
missten Terrassen — genau wie die Wohngebaude selbst — vollstdndig innerhalb der durch Baugren-
zen festgesetzten liberbaubaren Grundstiicksflache liegen. Die Bebauungsplandnderung sieht fiir das
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Allgemeine Wohngebiet zugunsten von Terrassen in den textlichen Festsetzungen eine explizite Mog-
lichkeit zur Uberschreitung der festgesetzten Baugrenzen vor. Die Uberschreitungsmoglichkeit fiir
Terrassen wurde aufgenommen, da von diesen regelmaRig eine vergleichsweise geringe optische und
damit stadtebauliche Wirkung ausgeht, die eben noch deutlich geringer ist als dies bei einem allseitig
umschlossenen Gebdudeteil der Fall ist. Alternativ hatten die Baufenster entsprechend groRer fest-
gesetzt werden kdnnen. Dies wurde jedoch nicht umgesetzt, da die genauen Standorte der Terrassen
abschlieRend bekannt sein missten. Diese Regelung ware also nur wenig flexibel gewesen. Es ware
zudem aus stadtebaulichen Griinden auch nicht sinnvoll, die Baufenster insgesamt mit einer um 3 bis
4 m grolReren Tiefe festzusetzen und somit die einheitlichen Gebdudefluchten im StraBenbereich auf-
zugeben. Eine liber die festgesetzten Baugrenzen hinausgehende Bebauungsmoglichkeit soll daher
explizit nur fur Terrassen geschaffen werden.

Mit der Festsetzung, dass Nebenanlagen gemaR § 14 BauNVO mit einer GesamtgrofRe von insgesamt
35 m? Grundfliche je Grundstiick auch auRerhalb der Gberbaubaren Grundsticksflachen zuldssig
sind, sollen den Grundstiickseigentiimern zum einen Spielraum im Hinblick auf die Positionierung
dieser Nebenanlagen auf ihrem Grundstiick und die damit verbundene Freianlagengestaltung gebo-
ten werden. Zum anderen dient die Obergrenze dazu, dass die Nebenanlagen auf ein, mit dem Orts-
bild vertragliches MaR beschrankt werden und ausreichend Griin- und Freiflachen erhalten bleiben.

Garagen und Uberdachte Stellplatze (Carports) sind ausschlieBlich innerhalb der Gberbaubaren
Grundsticksflachen zuldssig, um den durchgriinten und kleinteiligen Charakter der (Vor-)garten zu
bewahren und das harmonische StraRenbild nicht zu stéren. Die Gberbaubaren Grundstiicksflachen
sind in ihrer Tiefe jedoch so groRziigig bemessen, dass die Errichtung von Garagen oder Carports
auch weiterhin problemlos im riickwartigen Grundstiicksbereich moglich ist. Westlich der Riedstralle,
wird die mogliche Tiefe der Giberbaubaren Grundstiicksflaichen hingegen durch den Verlauf der
Rottum und den gesetzlich festgelegten Gewasserrandstreifen begrenzt.

Die Zulassigkeit vollstandig erdliiberdeckter Tiefgaragen ist im Bereich WA 3 ausdriicklich vorgesehen.
Sie dient der Minimierung oberirdischer Versiegelung, der besseren Raumausnutzung auf dem
Grundstiick sowie der stadtebaulichen und verkehrlichen Integration des Mehrfamilienhausstand-
orts.

6.4 Verkehrsflachen

Durch das gegenstdndliche Anderungsverfahren wird die duRere ErschlieBung der Grundstiicke nicht
verandert. Diese ist weiterhin unverdndert gesichert und wird aus dem bisher rechtskraftigen Bebau-
ungsplan ,,Ochsenhausen Sid” zeichnerisch Gbernommen. In der Planzeichnung wird die Riedstrale
einschlieRlich Fahrbahn, Gehweg und begleitenden Seitenflachen als solche ausgewiesen. Im Bereich
der StralRenkreuzungen und Kurven sind Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten festgesetzt, die helfen
sollen die Verkehrssicherheit an potenziell konflikttrachtigen Abschnitten zu reduzieren. In diesen
Abschnitten ist die direkte Zufahrt auf private Grundstiicke ausgeschlossen. Die StraRenbegrenzungs-
linie wird ebenfalls festgesetzt und dient der klaren Trennung zwischen 6ffentlichem und privatem
Raum. Sie schafft Rechtssicherheit in Bezug auf die Zuordnung von Flachen, insbesondere bei der An-
wendung von Vorschriften zum Bau- und StraRenrecht.
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6.5 Griinordnung

Durch die Sicherung von zusammenhangenden riickwartigen Freibereichen im Bebauungsplan soll
sichergestellt werden, dass sie vor baulichen Eingriffen geschiitzt bleiben und ihre Funktion langfris-
tig erhalten. Die nicht tiberbauten Grundstiicksflachen sind durchgehend gartnerisch so zu gestalten
und zu unterhalten, dass eine arten- und strukturreiche, auf die standértlichen Boden- und Klimaver-
haltnisse abgestimmte Bepflanzung entsteht. Hierbei sind vorrangig standortgerechte, heimische Ge-
holze, Stauden und Graser zu verwenden. Die Anlage von artenreichen Blihstreifen, strukturreichen
Staudenbeeten sowie extensiv genutzten Wiesenflachen ist anzustreben, um Biodiversitat zu for-
dern. Demzufolge sind die Verwendung kiinstlicher Gartengestaltungselemente, wie Kunstrasen aus-
geschlossen und intensiv gepflegte Zierrasenmonokulturen zu vermeiden.

Die Zulassigkeit von Nebenanlagen auRerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflache bis zu einer Ge-
samtgréRe von maximal 35 m? Grundflache je Grundstiick gewahrleistet, dass notwendige und
zweckdienliche Einrichtungen, wie Abstellschuppen flir Gartengerate, Freisitze oder ahnliche Struktu-
ren, geschaffen werden konnen und die baulichen Anlagen tatsachlich den Bediirfnissen der Garten-
bewirtschaftung und -nutzung dienen und nicht zu einer anderweitigen Bebauung dieser wichtigen
Griinbereiche fiihren. Diese baulichen Anlagen unterstitzen die Nutzung der Griinflachen und tragen
zur Funktionalitat und Attraktivitdt der Haus-/ Nutzgéarten bei. Explizit ausgeschlossen werden —in
Ausibung der Ermachtigung nach § 9 Abs. 1 LBO — geschotterte oder gekieste Steingarten und grol3-
flachige Pflasterflachen. Dies schitzt die Grinflachen vor GibermaRiger Versiegelung und Bebauung
und bewahrt sie als griine Oasen innerhalb des bebauten Umfelds. Durch erganzende Festsetzungen
zur Grinordnung bzw. zum Umgang mit Niederschlagswasser (Versickerung liber belebten Oberbo-
den) wird gewahrleistet, dass der Grad der Vollversiegelung auf das notwendige Mindestmal be-
schrankt wird und ein Teil der Flachen unbefestigt und durchgriint ausgefihrt wird.

Im Sinne des Arten-, Natur- und Klimaschutzes soll in Ergdnzung zur verdichteten Bebauung eine um-
fangreiche Baumbepflanzung des Plangebiets auch in Zukunft gesichert werden. Es wurde festge-
stellt, dass die Versiegelung der riickwartigen Gartenbereiche insbesondere in den 6stlichen Grund-
stiicken relativ gering ausgepragt ist und keine kiinstlichen Elemente wie Kunstrasen oder Schotter-
garten erkennbar waren. Per Festsetzung wird im Bebauungsplan geregelt, dass auch zukinftig eine
Verwendung kiinstlicher Gestaltungselemente oder Belagsflachen (Kunstrasen, Kunstpflanzen etc.)
sowie eine Anlage von geschotterten oder gekiesten Steingarten und groRflachigen Pflasterflachen
nicht zulassig sind. Die Festsetzung von Anpflanzungen im Baugebiet und insbesondere in dessen
Randbereichen dient der Verwirklichung gestalterischer und landschaftspflegerischer Ziele im Sinne
des § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB. Um eine gute Durchgriinung innerhalb des Quartiers sowie eine ange-
messene Eingriinung des Baugebiets zu erreichen, werden auf privaten Grundstiicksflachen entspre-
chende Anpflanzungen vorgeschrieben. Diese tragen zur optischen Einbindung des Plangebiets in die
Umgebung, zur Qualitatssteigerung des Ortsbilds sowie zur 6kologischen Aufwertung des Areals bei.
Um im Hinblick auf die genaue Position der neu anzupflanzenden Baume Spielraum zu gewadhren und
diese dem Bauvorhaben anpassen zu kdnnen, wird eine Festsetzung zur Anzahl von Bdumen in Bezug
auf die Grundstiicksflache getroffen. Demnach ist pro angefangene 400 m? Grundstticksfldche ein
standortgerechter, vorzugsweise heimischer Laubbaum gemaR der Pflanzempfehlung in Kap. C 1.4
anzupflanzen, dauerhaft zu unterhalten, zu pflegen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Mit der
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Festsetzung, dass bereits vorhandenen Baume angerechnet werden kénnen, wird deren vorrangiger
Erhalt angestrebt. Alternativ zur Pflanzung eines Baumes kdnnen auch zwei geeignete Straucher ge-
maRk der empfohlenen Pflanzliste als gleichwertiger Ersatz gewahlt werden. Diese Wahlmaoglichkeit
soll den Grundstiickseigentiimerinnen und -eigentiimern eine gewisse Flexibilitat in der Umsetzung
ermoglichen, wie etwa bei kleineren Grundstiicken oder wenn funktionale Aspekte (z. B. unterirdi-
sche Leitungen oder Verschattungswirkungen) gegen die Pflanzung eines gréReren Baumes sprechen.
Bereits vorhandene Strdaucher kénnen auf die Pflanzverpflichtung angerechnet werden, sofern sie in
einem gesunden Zustand erhalten bleiben. Das Pflanzgebot dient der Reduzierung von Flachenversie-
gelung, Grundwasserneubildung, Klimaschutz sowie Klimaanpassung durch Verschattung von Stell-
platz- und Fassadenflachen und verbessert dadurch das lokale Klima.

Um eine gestalterisch und funktional hochwertige Freiflachennutzung sicherzustellen, werden fir
Stellplatzanlagen mit mehr als flinf offenen, zusammenhangenden Stellpldtzen zuséatzliche Bepflan-
zungen in Form von standortgerechten Badumen und Hecken vorgeschrieben. Die Bepflanzung dient
der Gliederung und der optischen Eingriinung der Stellplatzanlagen, durch die sich groRere Stellplatz-
flachen besser in die Vorgartenzone integrieren und das StraBenbild nicht dominieren. Wahrend im
Bestand Garagen und Stellplatze in der Regel tief auf den Grundstiicken liegen und die Vorgartenbe-
reiche weitgehend unbeeintrachtigt bleiben, entstehen im Bereich der Mehrfamilienhausbebauung
groRere Stellplatzkonzentrationen in stralennaher Lage. Die Begriinungspflicht sorgt hier fiir eine
dem Ortsbild angemessene Einbindung dieser Anlagen und einer straBenbegleitenden Durchgri-
nung.

6.6 Sonstige Festsetzungen
Wasserdurchlassigkeit

Stellplatzen, Zufahrten und Zugadngen sind fir die Oberflachenbefestigung und deren Tragschichten
nur Materialien mit einem Abflussbeiwert kleiner oder gleich 0,7 zu verwenden. Der Abflussbeiwert
beschreibt dabei den Anteil des Niederschlagswassers, der nach Auftreffen auf den Boden nicht ver-
sickert, sondern unmittelbar als Oberflachenabfluss abflieft. Demnach wird die Bodenversiegelung
auf das notwendige Mindestmal beschrankt und eine hohe Versickerungsrate von Niederschlags-
wasser gewahrleistet. Dies reduziert den Oberflachenabfluss, entlastet die Kanalisation und mini-
miert das Risiko von Uberschwemmungen und Hochwasserschiaden.

Durch die Férderung der Versickerung wird die Grundwasserneubildung unterstitzt und der lokale
Wasserkreislauf stabilisiert—ein wichtiger Aspekt angesichts klimatischer Verdnderungen. Zudem
tragt die MaRnahme zur Erhaltung der natiirlichen Bodenfunktionen bei, férdert die Biodiversitat
und verbessert das Mikroklima.
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7 Erlduterung der 6rtlichen Bauvorschriften

7.1 AuRere Gestalt baulicher Anlagen

Zur Wahrung eines ortsbildvertraglichen und gestalterisch abgestimmten Erscheinungsbilds inner-
halb des Plangebiets werden gemals § 74 Abs. 1i. V. m. § 9 Abs. 4 Landesbauordnung Baden-W{irt-
temberg (LBO BW) ortliche Bauvorschriften zur duReren Gestaltung baulicher Anlagen getroffen. Die
gestalterischen Regelungen verfolgen dabei nicht primar das Ziel, eine homogene Architektur vorzu-
schreiben, sondern sollen einen klaren gestalterischen Rahmen setzen, innerhalb dessen zeitgemalie
Bauformen maglich sind.

Im Gegensatz zum bislang rechtskraftigen Bebauungsplan, der ausschlieRlich die Dachform Sattel-
dach festgesetzt hatte, werden im Rahmen der 5. Anderung nunmehr die fiir das Stadtgebiet von
Ochsenhausen ortsiiblichen Dachformen Flachdach (FD), Satteldach (SD), Walmdach (WD) und Zelt-
dach (ZD) zugelassen. Anstol} fiir diese Anpassung ergibt sich bereits aus der tatsdchlichen baulichen
Entwicklung innerhalb des Plangebiets. Auf dem Grundsttick FI.-St.-Nr. 456/4 wurde im Wege einer
Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans ein Gebdude mit Walmdach genehmigt und
errichtet. Der genehmigte Befreiungstatbestand verdeutlicht, dass die bislang starre Beschrankung
auf das Satteldach den tatsachlichen stadtebaulichen Gegebenheiten und Entwicklungstendenzen
nicht mehr vollstandig gerecht wird. Vor diesem Hintergrund erscheint es stdadtebaulich folgerichtig,
die Dachformen im Zuge der Bebauungsplananderung nicht weiter tGber Einzelbefreiungen zu steu-
ern, sondern planungsrechtlich zu 6ffnen. Stark vom regionalen Bautypus abweichende Dachformen
bleiben ausgeschlossen. Die in der Nutzungsschablone festgesetzten Dachformen gelten jeweils fir
Hauptgebaude.

Hauptgebaude bei Doppelhdusern, die an einer seitlichen Grundstiicksgrenze aneinandergebaut wer-
den, sind hinsichtlich Dachform und Dachneigung identisch zu gestalten, um bauliche und gestalteri-
sche Einheitlichkeit innerhalb der Gebdudegruppe zu sichern und eine ruhige Dachlandschaft zu for-
dern. Fir untergeordnete Bauteile (z. B. Erker, Anbauten, Vordacher) sowie fiir Nebenanlagen (z. B.
Gerateschuppen) sind abweichend von den Hauptgebduden auch andere Dachformen zuldssig — un-
abhangig davon, ob es sich um Einzelhduser oder Doppelhduser handelt. Garagen und Carports sind
mit Flachdach (bis zu 5° Neigung) oder mit der Dachform des zugehérigen Hauptgebaudes auszufih-
ren. Bei beidseitigem Grenzanbau gelten verbindliche Vorgaben zur identischen Gestaltung von
Dachform und -ausrichtung, um eine ruhige bauliche Kante zum Nachbargrundstiick herzustellen.
Flachdacher sind dabei zu begriinen.

Als Dacheindeckung fur geneigte Dacher sind ausschlieRlich Dachziegel bzw. Betondachziegel, Dach-
steine oder beschichtete Metallelemente in einheitlichen ziegelroten bzw. rotbraunen, grauen oder
anthrazitgrauen Farbtdnen zuldssig. Dies tragt zur Schaffung eines einheitlichen und stimmigen Er-
scheinungsbildes bei, ohne den gestalterischen Spielraum tGbermaRig einzuschranken. Unbeschich-
tete Metalle sowie glasierte, reflektierende oder stark glanzende Materialien sind als Dacheinde-
ckung unzuldssig. Ausgenommen hiervon sind Materialien, die der Sonnenenergienutzung dienen so-
wie Glasdacher bzw. Glasanteile im Dachbereich. Durch diese Festsetzungen werden stérende Refle-
xionen vermieden. Fiir untergeordnete Bauteile sind auch abweichende Bedachungen zulassig, was
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individuelle Akzente ermdglicht. Kommen dabei Metalldacher zum Einsatz, sind ausschliefSlich Kup-
fer-, Zink-, Aluminium- oder Edelstahlbleche mit geeigneter Beschichtung erlaubt, um wasserwirt-
schaftliche Bedenken auszuschlieRen. Flachdacher sind zur 6kologischen Qualitadt, der Regenwasser-
retention sowie der gestalterischen Integration der Flachdacher in das Ortsbild mit einer extensiven
Dachbegriinung vorzusehen.

Dachaufbauten und Zwerchgiebel sind gemal der jeweils giiltigen stadtischen Gaubensatzung der
Stadt Ochsenhausen auszufiihren.

Die Festsetzung zu Farbwahl und Materialitdt der Fassaden dient der Sicherung eines ortsangemesse-
nen Erscheinungsbildes. Mit der Beschrankung auf dezente Farbtone und dem Verzicht auf grelle,
leuchtende RAL-Farben sowie auf stark glanzend reflektierende Oberflachen soll ein stérender Ein-
fluss auf das Straflen- und Ortsbild vermieden werden. Solche sehr hellen oder leuchtenden Farben
wirken oftmals stark dominierend und kénnen das zusammenhadngende Ortsbild nachhaltig beein-
trachtigen. Daruber hinaus werden sehr dunkle Farbténe mit einem Hellbezugswert (HBW) von 0 bis
60 und bunte Farbtdone mit einer Buntheit von tGber 30 gemalk dem RAL Design System Plus ausge-
schlossen (mit Ausnahme des Sockelbereichs). Hierdurch wird einerseits der Gefahr vorgebeugt, dass
sich Fassaden lGbermaRig aufheizen. Andererseits wird so das Erscheinungsbild der Baukorper im
Ortsgeflige ruhiger gestaltet und ein GbermaRig ,schweres” oder bedriickendes Fassadenbild vermie-
den. Ergdnzend sind holzverschalte Fassadenflachen zuldssig, wobei schwarze Farbtdne ausgeschlos-
sen werden. Auch Glasfassaden sind zugelassen. Die AuRenwande der Hauptgebaude sind als ver-
putzte Mauerwerksflachen auszufiihren. Nicht zuldssig sind auffallig strukturierte Putzsysteme sowie
ortsfremde Materialien wie Kunststoffverkleidungen, Spaltklinker, Keramik oder Waschbeton. Diese
gestalterische Vorgabe entspricht dem in der Region (blichen Baustil und gewahrleistet eine dauer-
hafte und dem Ortshild angepasste Gestaltung.

7.2 Grundstiicksgestaltung

Weiterhin umfassen die ortlichen Bauvorschriften Regelungen zu Einfriedungen. Durch eine Regulie-
rung der Einfriedungen soll ein ansprechendes Erscheinungsbild entlang des StraBenraumes gewahr-
leistet werden und dorfuntypische Einzdunungen vermieden werden. Demnach sehen die Regelun-
gen zu Einfriedungen ausschlieBlich Holzzdune (senkrechte Lattung oder Staketen), Metallstabgitter-
oder Metallmattenzdune (z. B. Doppelstabmatten) sowie Laubhecken aus standortgerechten, mog-
lichst heimischen Geholzen, wie sie in der Pflanzempfehlung (Ziff. A 3.4) aufgelistet sind, vor. Beton-
wande, Gabionenzdune, Einflechtungen in Metallstabgitter-/-mattenzdunen, Stacheldrahtzdune so-
wie nicht standortgerechte oder invasive Geholze, wie beispielsweise immergriine Exoten wie Thuja,
Scheinzypressen (Chamaecyparis), Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus) oder Bambusarten sind unzu-
lassig, da sie weder den Anforderungen an eine ortstypische Gestaltung noch an die 6kologische
Durchlassigkeit genligen. Diese Regelungen sollen eine blickdichte, wandartige Wirkung der Grund-
stiicksbegrenzungen ausschlieBen und ein offenes StraRenbild ermdglichen. Die Festsetzungen schiit-
zen heimische Kleintiere und Vogel vor Gefahren im Siedlungsbereich. Die maximale zuldssige Ge-
samthohe der Einfriedung betragt 1,0 m Gber der angrenzenden StralRen- oder Gehweghinterkante.
Sockelmauern sind bis zu einer Héhe von 0,20 m Uber der angrenzenden StraRen- oder Gehweghin-
terkante zuldssig. Hohere Stiitz- und Sockelmauern kénnen zur Hangbewaltigung ausnahmsweise
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zugelassen werden. Durch kleintier- und vogelsichere Abdeckungen von Lichtschdachten und ahnli-
chen Bauwerken wird verhindert, dass Tiere hineinfallen und verunglicken. Ein Mindestabstand von
10 cm zwischen Zaununterkante und Boden ermdoglicht Kleinsdugern wie Igeln und Kaninchen die un-
gehinderte Wanderung. Bei bodenebener Errichtung des Zauns gewahrleisten alternative Durchlasse
wie Rohren die notwendige Durchlassigkeit. Das Verbot von Stacheldraht minimiert Verletzungsrisi-
ken fir Mensch und Tiere und schafft einen sichereren Lebensraum.

Zu Einfriedungen zwischen den Grundstlicken werden keine Vorgaben gemacht. Unabhangig davon
gelten die Bestimmungen des Nachbarrechtsgesetzes hinsichtlich Hohe und Stellung von Hecken, Bi-
schen und Baumen. Einfriedungen und Bepflanzungen diirfen die Verkehrssicherheit 6ffentlicher
StraBenrdaume nicht beeintrachtigen. Diese Festsetzung dient der Sicherstellung guter Sichtverhalt-
nisse und der Verkehrssicherheit im 6ffentlichen Raum.

Die nicht Gberbauten Grundsticksflachen sind gemalRk § 9 LBO BW zu begriinen und naturnah zu ge-
stalten. Um eine durchgriinte und strukturreiche Quartiersentwicklung zu gewéhrleisten, wird die
gartnerische Gestaltung der Freiflachen als standortgerecht und naturnah vorgeschrieben. Dabei sind
heimische und klimaresiliente Pflanzenarten zu verwenden. Flachen, die keiner baulichen oder funk-
tionalen Nutzung dienen, sind als vegetationsbedeckte Gartenflaichen mit wasserdurchlassigem Auf-
bau auszufiihren. Die Verwendung kiinstlicher Gestaltungselemente, wie Kunstrasen, Kunststoff-
pflanzen, sowie die Anlage von geschotterten oder gekiesten Steingarten ist — mit Ausnahme eines
schmalen Streifens (bis 0,5 m) unmittelbar am Gebaude — nicht zuldssig. Gleiches gilt fur groflachige
Pflasterungen ab 10 m?2, um eine libermaRige Versiegelung zu vermeiden. Diese Regelungen férdern
die Versickerung von Regenwasser, tragen zur Grundwasserneubildung bei und verbessern das lokale
Mikroklima im Plangebiet.

Die Anzahl der auf dem Grundstiick nachzuweisenden Stellplatze richtet sich abweichend von § 37
Abs. 1 LBO BW nach der in der Stadt Ochsenhausen geltenden Stellplatzsatzung in ihrer jeweils aktu-
ellen Fassung.

Zur Vermeidung einer visuellen Uberfrachtung des StraRenbildes und zur Wahrung der gestalteri-
schen Einheitlichkeit des Wohnquartiers ist die Anbringung von Werbeanlagen auf den AulRenflachen
der Gebdude und Einfriedungen grundsatzlich nicht zuldssig. Ausgenommen sind kleinformatige Hin-
weisschilder an der Statte der Leistung, sofern diese eine Fliche von 1,0 m? nicht Gberschreiten und
das StralRen- oder Ortsbild nicht verunstalten. Unzulassig sind beleuchtete, blinkende, wechselnde
oder bewegte Werbeanlagen, insbesondere solche mit nach oben gerichteter Lichtfiihrung (z. B. Sky-
beamer), da sie das Ortsbild erheblich storen und eine Lichtverschmutzung verursachen.

Zur Einfligung der Bauvorhaben in die gewachsenen topografischen Gegebenheiten werden Geldnde-
veranderungen (Abgrabungen und Aufschittungen) nur insoweit zugelassen, als sie dem Anschluss
an die RohfuRbodenhdhe der Hauptgebdude dienen und innerhalb des eigenen Grundstiicks auf Null
auslaufen. Sofern moglich, sind dabei anfallende Erdmassen aus dem Aushub zu verwenden. So wer-
den sowohl die gestalterische Homogenitat als auch die Erosionsvermeidung und Bodenfunktionen
bericksichtigt.
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8 Flachenbilanzierung
Geltungsbereich Flache Anteil
Allgemeines Wohngebiet 9.586 m? 89 %
Offentliche Verkehrsfliche 1.140 m? 11%
Summe:
Geltungsbereich Bebauungsplan 10.726 m? 100 %
9 Naturschutzfachliche Belange

Die vorliegende 5. Anderung des Bebauungsplanes ,Ochsenhausen Siid“ wird gemaR § 13a BauGB im
beschleunigten Verfahren aufgestellt. Somit ist keine formale Umweltpriifung erforderlich (§ 13a
Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB). Im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung und zur Vermeidung von Kon-
flikten werden die einzelnen Schutzgiiter und ihre Betroffenheiten nachfolgend dennoch betrachtet
und bewertet:

9.1 Schutzgut Mensch, inshesondere die menschliche Gesundheit

Innerhalb des Geltungsbereichs liegen, mit Ausnahme der privaten Garten, keine Erholungsfunktio-
nen vor. Im Umfeld des Plangebiets befinden sich keine emittierenden GroRbetriebe oder sonstige
gewerbliche Anlagen, von denen erhebliche oder unzumutbare Immissionsbelastungen fiir das Allge-
meine Wohngebiet ausgehen wiirden. Die bestehende Verkehrs- und damit auch die Larmbelastung
ist als relativ gering einzustufen, da die RiedstraRe im betrachteten Bereich als FahrradstralRe ausge-
wiesen ist und somit nur Berechtigten zur Verfligung steht. Durch diese MaBnahme konnte der
Durchgangsverkehr verringert werden, wodurch die Lebensqualitat fir die Anwohner gesteigert
wurde. Gemal den Larmkartierungen 2022 der Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wiirttemberg liegt
der gesamte Geltungsbereich unterhalb des Schwellenwertes von 55 dB (A) (24-Stunden-Mittelwert),
sodass nach objektiver Datengrundlage keine gesundheitsrelevante Larmbeeintrachtigung durch den
StraBenverkehr zu erwarten ist.

Im Stiden grenzt das Schulzentrum Ochsenhausen mit Realschule und Gymnasium an das Plangebiet
an. Dabei handelt es sich um eine rein schulische Nutzung mit Unterrichtsraumen, Pausenflachen,
Sportanlagen und Stellplatzen, die ausschlieBlich tagstber betrieben wird. Das nachstgelegene Schul-
gebaude liegt in einem Abstand von mindestens 60 m zur zuldssigen Wohnbebauung. Aufgrund die-
ses Abstands sowie der tageszeitlich begrenzten Nutzungsdauer sind keine unzumutbaren Larmein-
wirkungen auf das Plangebiet zu erwarten.

Wahrend der notwendigen Abrissarbeiten und der Bauphase kdnnen Larm, Staub und Erschiitterun-
gen die Lebensqualitat der Anwohner voriibergehend beeintrdchtigen. Projektbedingt ergeben sich
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jedoch nach aktuellem Kenntnisstand keine erheblichen neuen negativen Auswirkungen auf das
Schutzgut Mensch.

9.2 Schutzgut Boden, Geomorphologie und Flache

Der Geltungsbereich der Bebauungsplandanderung liegt innerhalb der geologischen Einheit ,Ho-
lozanes Auensediment”. Die vorkommenden Bodengesellschaften bestehen vorwiegend aus Auen-
gleyen und Parabraunerden sowie Pseudogleyen. Der Feinbodenanteil besteht dabei aus skelett-
freien bis skeletthaltigen und meist mittel- bis tiefgriindigen Béden.

Aufgrund der Lage im Stadtgebiet und der bereits bestehenden Versiegelungen liegen keine Boden-
schatzungsdaten vor. Durch die bereits bestehende Versiegelung und Nutzung als Mischgebiet, ein-
schlief8lich Parkplatzflachen und Infrastruktur, sind wichtige Bodenfunktionen wie die natrliche Bo-
denfruchtbarkeit, die Filter- und Pufferfunktion sowie die Funktion als Lebensraum flr Bodenorganis-
men bereits teilweise oder vollstandig verloren gegangen. Die friihere Nutzung eines Teils des Plan-
gebietes als Gartnerei kann zudem zu spezifischen Schadstoffbelastungen im Boden gefiihrt haben.
Mogliche Schadstoffe, die in solchen Bereichen auftreten kénnen, sind Rickstdnde von Pflanzen-
schutzmitteln, Diingemitteln und anderen chemischen Substanzen, die im Gartenbau verwendet
werden. Diese Stoffe konnen die Bodenstruktur und -qualitat beeintrachtigen, indem sie die Filter-
und Pufferfunktion des Bodens reduzieren und moglicherweise in das Grundwasser gelangen.

Die projektbedingt verursachte Beeintrachtigung der Bodenfunktion wird aufgrund der bereits beste-
henden Vorbelastungen als gering eingeschatzt. Durch Entsiegelungen und geplante Eingriinungs-
malRknahmen kdnnen hingegen im Bereich der ehemaligen Gartnerei teilweise Bodenfunktionen wie-
der hergestellt werden.

9.3 Schutzgut Wasser

Den hydrogeologischen Untergrund des Geltungsbereiches bilden laut Umweltinformationssystem
Baden-Wirttemberg fluvioglaziale Kiese und Sande im Alpenvorland (Porengrundwasserleiter).

Westlich angrenzend an den Geltungsbereich verlauft die Untere Rottum. Der entlang dieses FlieRge-
wassers gesetzlich vorgeschriebene Gewasserrandstreifen (5 m Breite) wird im Rahmen der gegen-
standlichen Planung bericksichtigt, d. h. die Gberbaubare Grundstiicksflache wurde so angepasst,
dass sie aullerhalb des Schutzstreifens liegen. Zukiinftig werden dort auch keine Garagen und Car-
ports sowie bauliche Nebenanlagen mehr zulassig sein.

Fiir das Projektgebiet sind keine Uberflutungsflichen ausgewiesen. Zudem befindet sich das Gebiet
auBerhalb von amtlich festgesetzten Wasserschutzgebieten. Allerdings weist die Starkregengefahren-
karte der Stadt Ochsenhausen, welche infolge der Starkregenereignisse im Juni 2016 erstellt wurde,
fiir das Plangebiet eine potenzielle Betroffenheit bei Starkregenereignissen aus (vgl. Kap. 4.5.2 der
Begriindung). Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, bauliche Anlagen hochwasserangepasst auszubil-
den.
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Konkrete Aussagen Uber die Qualitat des Grundwassers sind mangels entsprechender Informationen
nicht moglich. Aufgrund der bestehenden Wohnbebauung sowie eines Gartnerei-Areals innerhalb
des Geltungsbereiches ist jedoch von einer gewissen anthropogenen Vorbelastung auszugehen.

9.4 Schutzgut Klima und Luft

Hauptwindrichtung im Gemeindegebiet von Ochsenhausen ist West bis Stid-West, die Jahresdurch-
schnittstemperatur liegt bei ca. 8,8°C, die durchschnittliche Niederschlagsmenge betragt ca. 1.150
mm/Jahr.

Das Projektgebiet besitzt aufgrund der relativ geringen Flachenausdehnung und der Lage im Stadtge-
biet kaum Klimarelevanz und keine nennenswerte Bedeutung als Frischluftentstehungsflache

Bezliglich der lufthygienischen Situation sind dariiber hinaus Vorbelastungen durch die verkehrsbe-
dingten Schadstoffemissionen infolge des innerstadtischen Verkehrsaufkommens auf den angrenzen-
den Strallen zu erwahnen. Zudem verstdrken die versiegelten Flachen des Gartnereiareals die Bil-
dung von Warmeinseln, was zu erhohten Temperaturen im Geltungsbereich fiihren kann.

Im Zuge der Baumafinahmen kann es zu voriibergehenden Beeintrachtigungen der lufthygienischen
Verhaltnisse durch die Kfz-bedingten Emissionen des Bauverkehrs oder auch Staubbildung kommen.
Diese Auswirkungen erreichen jedoch u. a. unter Berlicksichtigung der bestehenden Vorbelastungen
keine planungsrelevante Intensitat.

Wesentliche negative Verdanderungen der lokalen Klimasituation sind durch das Vorhaben nicht zu
erwarten, da durch den Neubau der Wohngebaude im Vergleich zur Bestandsituation kein wesentlich
erhohtes Verkehrsaufkommen zu erwarten ist.

9.5 Schutzgut Landschaft

Das Landschaftsbild im Geltungsbereich wird durch Verkehrsflachen, Einfamilienhduser mit Garten
und das leerstehende Gartnereigebaude gepragt. Im Umfeld befinden sich ebenfalls Giberwiegend
Wohngebiete sowie im Stiden ein Schulgelande mit umgebenden Gehdlzbestanden.

Die im Zuge der Bebauung des Projektgebietes auftretenden optischen Beeintrachtigungen des Land-
schaftsbildes, z.B. durch Lagerung von Baumaterialien, Baufahrzeuge, Krane etc. fallen gegeniiber
den bestehenden Vorbelastungen nicht erheblich ins Gewicht und sind demnach als gering einzustu-
fen.

Die anlagen- und betriebsbedingten Auswirkungen ergeben sich in erster Linie durch die Blickbezlige
zu den neuen Baukorpern. Aufgrund der bereits bestehenden Bebauungen sind keine erheblichen
zusatzlichen Auswirkungen anzunehmen.

L https://de.climate-data.org/europa/deutschland/baden-wuerttemberg/ochsenhausen-9992/
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9.6 Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Die artenschutzrechtliche Relevanzprifung fiir den Bereich des abzureiRenden Gartnereigebaudes
ergab, dass nach aktuellem Kenntnisstand keine erheblichen artenschutzrechtlichen Konflikte im Hin-
blick auf gesetzlich geschiitzte Arten zu erwarten sind. Im Untersuchungsgebiet wurden keine rele-
vanten Habitatstrukturen flr planungsrelevante Brutvogel, Fledermause, Reptilien und Amphibien
festgestellt. Das Kleinbliitige Weidenroschen, welches als Futterpflanze fir den Nachtkerzenschwar-
mer dienen konnte, tritt zwar vereinzelt auf, jedoch ist eine Besiedlung durch diese Art aufgrund der
geringen Bestdnde unwahrscheinlich.

Der Rest des Geltungsbereiches prasentiert sich als Wohngebiet und kann daher als Lebensraum fur
typische Tierarten des Siedlungsbereiches fungieren.

Insgesamt betrachtet sind die projektbedingt verursachten bau-, anlagen- und betriebsbedingten
Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt aufgrund des Fehlens
hochwertiger Lebensraume als gering zu bewerten.

9.7 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Im Geltungsbereich liegen keine bekannten Bau- oder Bodendenkmaler. Blickbezlige bestehen aus
dem Geltungsbereich zum Benediktinerkloster Ochsenhausen, welches sich ca. 250 m siidwestlich
auf einer Anhohe befindet.

Allgemein gilt: ,Sollten im Zuge von Erdarbeiten archaologische Fundstellen (z.B. Mauern, Gruben,
Brandschichten 0.3.) angeschnitten oder Funde gemacht werden (z.B. Scherben, Metallteile, Kno-
chen), ist das Regierungsprasidium Tiibingen, Ref. 25 - Denkmalpflege, Fachbereich Archédologische
Denkmalpflege, unverziglich zu benachrichtigen.” Die Moglichkeit zur Fundbergung und Dokumenta-
tion ist einzurdumen (§ 20 DschG).

In diesem Zusammenhang wird dem Geltungsbereich lediglich eine geringe Bedeutung hinsichtlich
des Schutzguts kulturelles Erbe und Sachgiter zugeschrieben. Bei Berlicksichtigung des § 20 DSchG
sind Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgiter als gering einzustufen.

www.lars-consult.de Seite 59 von 59



	A Satzung nach BauGB
	1 Präambel
	2 Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB
	2.1 Geltungsbereich
	2.2 Art der baulichen Nutzung
	2.3 Maß der baulichen Nutzung
	2.4 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche
	2.5 Verkehrsflächen
	2.6 Grünordnung
	2.7 Sonstige Festsetzungen

	3 Kennzeichnung, Hinweise und nachrichtliche Übernahmen
	3.1 Kennzeichnung (siehe Planzeichnung)
	3.2 Nachrichtliche Übernahmen
	3.3 Hinweise durch Text
	3.4 Pflanzempfehlung


	B Örtliche Bauvorschriften nach Landesbauordnung (LBO)
	1 Präambel
	2 Örtliche Bauvorschriften nach Landesbauordnung (LBO) gemäß § 74
	2.1 Äußere Gestalt baulicher Anlagen
	2.2 Grundstücksgestaltung


	C Begründung
	1 Anlass, Ziel und Zweck der Planung
	2 Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens gem. § 13a BauGB
	3 Geltungsbereich
	3.1 Lage, Abgrenzung und Größe des Geltungsbereichs
	3.2 Städtebauliche Bestandsaufnahme
	3.2.1 Nutzungen
	3.2.2 Verkehrserschließung
	3.2.3 Ver- und Entsorgung
	3.2.4 Immissionen
	3.2.5 Impressionen


	4 Übergeordnete Planungen
	4.1 Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 2002 (LEP)
	4.2 Regionalplan Donau-Iller
	4.3 Flächennutzungsplan
	4.4 Bestehende Bebauungspläne
	4.5 Rechtlich geschützte Gebiete und Objekte
	4.5.1 NATURA 2000-Gebiete und gesetzlich geschützte Biotope
	4.5.2 Wasserrechtliche Vorgaben


	5 Planungskonzept
	5.1 Allgemeine Zielsetzung und Grundzüge der Planung

	6 Erläuterung der planungsrechtlichen Festsetzungen
	6.1 Art der baulichen Nutzung
	6.2 Maß der baulichen Nutzung
	6.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche
	6.4 Verkehrsflächen
	6.5 Grünordnung
	6.6 Sonstige Festsetzungen

	7 Erläuterung der örtlichen Bauvorschriften
	7.1 Äußere Gestalt baulicher Anlagen
	7.2 Grundstücksgestaltung

	8 Flächenbilanzierung
	9 Naturschutzfachliche Belange
	9.1 Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit
	9.2 Schutzgut Boden, Geomorphologie und Fläche
	9.3 Schutzgut Wasser
	9.4 Schutzgut Klima und Luft
	9.5 Schutzgut Landschaft
	9.6 Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
	9.7 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter



